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Erlässe der Magistratsdirektion.
52. Rcligionsaustritt , Vorschriften.

M.D. 377/29. Wien,  am 22. April 1929.
(An die M.Abt. 49, an alle magistratischen Bezirksämter und

die Expositur Stadlan.)
Zur einheitlichen Behandlung von Rcligionsaustritts-

erklärungen wird die nachfolgende Zusammenstellung der
wichtigsten hiefür in Betracht kommenden Vorschriften ver¬
öffentlicht.

Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz  vom
25. Mai 1868, R.G.Bl. Nr. 49, wodurch die interkonfessio¬
nellen Verhältnisse der'  Staatsbürger in den darin an¬
gegebenen Beziehungen geregelt werden, und die Ver¬
ordnung  der Minister des Kultus und des Innern vom
18. Jänner 1869, R.G.Bl. Nr. 13, betreffend den Vollzug
der den Uebertritt von einer Kirche oder Religionsgesellschaft
zur anderen regelnden Bestimmungen des Gesetzes vom
25. Mai 1868, R.G.Bl. Nr. 49.
4.. Austritt aus einer Kirche (Religions¬

genossenschaft ).
Jedermann hat nach vollendetem 14. Lebensjahr das

Recht der freien Wahl des Religionsbekenntnisses(Artikel4
des Gesetzes).

Damit der Austritt aus einer Kirche (Religions¬
genossenschaft) seine gesetzliche Wirkung habe, muß ihn der
Austretende der politischen Behörde melden(Artikel6 des
Gesetzes).

Zuständig zur Entgegennahme der Austrittserklärung
ist die politische Bezirksbehörde(in Wien das magistratische

Bezirksamt) des Wohn- oder Aufenthaltsortes(8 1 der Ver¬
ordnung). Oesterreichische Bundesbürger, die im Auslande
leben, können die Meldung bei der nach ihrer Heimatgemeinde
in Betracht kommcnd'en Behörde erstatten; ist die Heimat¬
gemeinde nicht feststellbar, so ist die Meldung bei der nach
dem letzten Wohnsitz im Jnlande in Betracht kommenden
Behörde zu erstatten(s 3, lit. o, A.V.G.).

Die Zuständigkeit der österreichischen Behörden zur
Entgegennahme der Austrittserklärungist durch die öster¬
reichische Bundesbürgerschaft nicht bedingt (8 2 der Ver¬
ordnung und Erlaß des Ministeriums für Kultus und Unter¬
richt vom4. September 1892, Z. 8266, abgedruckt im Magi¬
strats-Verordnungsblattvom Jahre 1893, Seite 61).

Die Meldung muß bei der Behörde mündlich zu Pro¬
tokoll gegeben werden oder in einem an diese gerichteten,
mit der Unterschrift des Austretenden versehenen Schrift¬
stücke niedcrgelcgt sein und jene Angaben enthalten, die nötig
sind, um zu beurteilen, wem sie zu übermitteln sei (8 3
der Verordnung).

Meldungen des Austrittes aus einer gesetzlich nicht an¬
erkannten Kirche(Religionsgenossenschaft) sind nicht ent-
gcgenzunehmen. Derzeit sind folgende Kirchen(Rcligions-
genossenschaften) anerkannt:

die katholische Kirche mit ihren drei Riten, dem römisch-
katholischen, dem griechisch-katholischen(oder griechisch-
unierten) und dem armenisch-katholischen;

die evangelische Kirche des augsburgischen und des
helvetischen Bekenntnisses;

die griechisch-nicht unierte Kirche (offiziell griechisch¬
orientalische Kirche genannt);

die israelitische Religionsgesellschaft;
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die altkatholische Religionsgesellschaft;
die evangelische Brüderkirche(Herrnhuter-Brüderkicche);
die Religionsgesellschaft der Ltppowaner;
die Religionsgesellschaft der orientalischen Armenier

(Gregorianer);
die Mohammedaner des hanefitischen Ritus.
Zur einheitlichen Behandlung der Austrittserklärungen

ist folgendes zu beachten(vgl. Erlaß der Magistratsdirektion
vom 14. März 1923, M.D. 1915/23, über die Behandlung
oer Meldungen des Religionsaustrittes):

I . Bei mündlicher Meldung:
Von dem den Austritt aus einer Kirche oder Religions¬

genossenschaft Meldenden ist lediglich die Vorweisung des
Tauf-(Geburts-)scheines und daher nicht auch die des Melde¬
zettels zu verlangen.

Im Falle einer Stellvertretung bei mündlicher
Austrittserklärung hat sich der Stellvertreter mit einer Voll¬
macht, die beim Akte zu verbleiben hat, auszuweisen und
zwar auch der Gatte für die Gattin oder der Vater für die
minderjährigen Kinder (über 14 Jahre).

Ein Befragen der Partei nach dem Grunde ihres Aus¬
trittes hat als gesetzlich nicht begründet und gänzlich un¬
statthaft unbedingt zu unterbleiben.

Im Sinne des 8 4 der Verordnung vom 18. Jänner
t869, R.G.Bl. Nr. 13, ist die Identität der Person des
Anmeldenden und ob er das 14. Lebensjahr zurückgelegt
hat und sich in dem erforderlichen Geistes- und Gemüts¬
zustände befindet, nur dann  zu prüfen, wenn Umstände
vorliegen, die begründete Zweifel  zu erregen ge¬
eignet sind.

Der die Austrittsausklärung zu Protokoll nehmende
Referent hat die Kenntnisnahme dieser Erklärung mittels
der Drucksorte Nr. 95 sogleich selbst  auszufertigen, über¬
dies den Tauf-(Geburts-)schein, allenfalls mittels Stam¬
piglie, mit dem Beisatze zu versehen:

„M.B.A. Wien,  am.
Die Anmeldung des Austrittes aus der.

wird auf Grund des Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.G.Bl.
Nr. 49, zur Kenntnis genommen.

Bezirksamtsstampiglie. Der Bezirksamtsleiter:"
Beides ist dem Meldenden oder seinem bevollmäch¬

tigten Stellvertreter gegen kurze Empfangsbestätigung auf
dem Akte auszufolgen.

H. Bei schriftlicher Meldung.
Auch in diesem Falle ist lediglich die Beibringung

des Tauf-(Geburts-)scheines erforderlich. Liegt dieser der
schriftlichen Meldung nicht bei, so ist die Partei zu dessen
Beibringung schriftlich aufzufordern.

Die Partei ist nur dann vorzuladen, wenn die Kirche
oder die Religionsgenossenschaft, aus der der Austritt erfolgt,
iu der schriftlichen Meldung,nicht klar zum Ausdruck kommt,
sonst hat sie unter allen Umständen zu unterbleiben und
zwar auch dann, wenn der Stand oder Beruf des Aus¬
tretenden oder die Kirche oder Religionsgenossenschaft, zu
der der Uebertritt erfolgen soll, oder die Absicht, konfessions¬
los zu bleiben, aus der schriftlichen Meldung nicht zu er¬
sehen ist, weil diese Daten ausschließlich nur statistischen
Zwecken dienen. Fehlen diese Daten, so ist in der Verstän¬
digung des Vorstehers oder Seelsorgers der verlassenen
Kirche oder Religionsgenossenschaft(Drucksorte Nr. 96) das
Wort „Staubes" zu streichen.

Beruf und Kirche(Religionsgenossenschaft), zu der der
Uebertritt erfolgen soll, sind in der erwähnten Drucksorte
ohnehin nicht ausgenommen.

Wurden schriftliche Meldungen von einer dem Bezirks¬
amte bekannten Person überbracht, so können dieser Person
über ihr Verlangen auch die Erledigungen samt den Bei¬
lagen gegen Empfangsbestätigung eingehändigt werden.

III . Gemeinsame Bestimmungen.
Der Vorsteher oder Seelsorger der verlassenen Kirche

oder Religionsgenosscnschastund zwar immer jener des
Wohnortes(nicht des Geburtsortes) ist mittels der Druck¬
sorte Nr. 96 zu verständigen.

Ueberhaupt hat als Grundsatz zu gelten, daß den Par¬
teien bei Durchführung der bezüglichen Amtshandlungen
keine Schwierigkeiten zu bereiten sind.

8 . Religionswechsel der Kinder.
Unter „Religionswechsel" im Sinne des Artikels 2

des Gesetzes ist mit Rücksicht auf die Bestimmungen des
Staatsvertrages von St . Germain en Lahe vom 10. Sep¬
tember 1919, St .G.Bl. Nr. 303, III . Teil, Abschnitt V,
Artikel 62, 63 und 66, und des Artikels 7 des Bundes-
Verfassungsgesetzes vom1. Oktober 1920 in der Fassung des
B.G.Bl. Nr. 367 vom Jahre 1925 jeder Wechsel des Be¬
kenntnisses, der konfessionellen Verhältnisse zu verstehen,
ohne daß der Eintritt in eine gesetzlich anerkannte Kirche
oder Religionsgesellschaft als Bedingung für den Wechsel
gefordert werden kann (Erkenntnis des Verwaltungsgerichts¬
hofes vom 28. März 1927, ^ 7/27, Budw. 14729 Er¬
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 16. Mai 1927,
6 389/26).

Ein Religionswechselzwischen dem vollendeten7. und
dem vollendeten 14. Lebensjahr ist unzulässig, also auch der
Eintritt eines konfessionslosen Kindes (im Alter von 7 bis
14 Jahren) in eine Religionsgenosscnschast(Artikel2 und 4
des Gesetzes, vgl. Erlaß der Magistratsdirektion vom 26. No¬
vember 1928, M.D. 8331/28, abgedruckt im Verordnungs¬
blatt Heft XI/1928 unter Nr. 105).

Bezüglich des Religionswechsels der Kinder, die das
7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
gilt folgendes(Artikel1 und 2 des Gesetzes):

Im Falle des Religionswechsels eines oder beider
Elternteile folgen die (ehelichen) Söhne dem Vater, die (ehe¬
lichen) Töchter der Mutter in das neue Bekenntnis. Dieser
Grundsatz gilt gemäß Artikel2, Absatz2, des Gesetzes auch
dann, wenn die Eltern vor dem Religionswechseleinen nach
Artikel1, Absatz2, zulässigen Vertrag über das Religions¬
bekenntnis der Kinder abgeschlossen hatten.

Der Austrittsvermerk auf dem Tauf-(Geburts-)schein
des Kindes hätte zu lauten:

„M.B.A. Wien,  am.
Die Anmeldung des Austrittes des Vaters (der

Mutter) aus der . wurde auf Grund des
Gesetzes vom 25. Mai 1868, R.G.Bl. Nr. 49, heute zur
Kenntnis genommen. Gemäß Artikel 2, Absatz2, wirkt
dieser Austritt auch auf das Kind (die Kinder) .

Bezirksamtsstampiglie. Der Bezirksamtsleiter:"
Ist ein Elternteil gestorben und wechselt der über¬

lebende seine Religion, so wirkt dieser Religionswechselauf
alle seine Kinder ohne Unterschied des Geschlechtes(Er¬
kenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom7. Jänner 1927,
4 366/26, Budw. 14591X). Hiezu bedarf es keiner vor¬
mundschaftlichen Zustimmung, weshalb von der Einholung
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einer solchen abzuschen ist (vgl . Erlaß der Magistratsdircktion
vom 23 . Mai 1928 , M .D . 3885/28 , abgedruckt im Verord¬
nungsblatt Heft Vl/1928 unter Nr . 55 ) .

6 . Eintritt in eine Religionsgenossen¬
schaft.

Den Eintritt in die neu gewählte Kirche oder Reli¬
gionsgenossenschaft muß der Eintretende dem betreffenden
Vorsteher oder Seelsorger persönlich erklären (Artikel 6,
Absatz 2, des Gesetzes ) . Konfessionslos Gewordene , die ihren
Wiedereintritt in die Kirche oder Religionsgenoffenschaft,
der sie früher angehört haben , oder den Eintritt in eine
andere beabsichtigen , sind , ohne daß eine Amtshandlung beim
Bczirksamte stattzufinden hat , an den Vorsteher (Seelsorger)
der betreffenden Kirche oder Religionsgenossenschaft zu
weisen (vgl . Normalienblatt des Magistrates Nr . 148/1909,
Abschnitt lZ, 6 . Absatz , und Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 10 . Februar 1916 , ^ 900 , abgedruckt im
Magistrats -Verordnungsblatt 1916 , Seite 26 ) .

I ) . Gebühren und Verwaltungsabgaben.

Die Austrittserklärung ist , gleichgültig , ob sie mündlich
(protokollarisch ) oder schriftlich erstattet wird , stempelfrei
(Tarifpost 44 g- des Gebührcntarifes 1925 , B .G .Bl.
Nr . 208/25 , und Finanzministerialerlaß vom 28 . Dezember
1868 , Z . 37375 ) . Eine Verwaltungsabgabe für die Ent¬
gegennahme der Austrittserklärung ist nicht zu entrichten.
Im Falle der mündlichen Meldung des Austrittes ist für
die Niederschrift eine Verwaltungsabgabe von 1 8 einzu-
hebcn (Tarif Post Nr . 3 , der Bundesverwaltungsabgaben¬
verordnung vom 18 . Dezember 1925 , B .G .Bl . Nr . 444 ) .

Vollmachten sind mit einem Bundesstempel von 1 8
zn versehen (Tarifpost 111 des Gebührentarifes ).

Anmeldungen über Rcligionsaustrittc sind , wenn sie
gleichzeitig mit der Anmeldung eine Vollmachtsklauscl ent¬
halten , mit der eine Person (Körperschaft oder Verein ) zur
Durchführung des Austrittes bei den Behörden ermächtigt
wird , mit 1 8 zu stempeln , weil diese Vollmachtsklausel
.einem . Urkundenstempel von 1 8 unterliegt . Fehlt der
Stempel , ist im Sinne des Erlasses der Magistratsdirektion
vom 9. März 1926 , M .D . 1312/26 , über die Behandlung
von nicht vorschriftsmäßig gestempelten Eingaben vorzugehen.

Anmeldeformulare über Religionsaustritte , in denen
der Gesuchsteller um Ausfolgung der Erledigung an eine
von ihm verschiedene physische Person oder an eine juristische
Person (Körperschaft oder Verein ) ersucht , unterliegen nicht
der Stempelpflicht . In einem solchen Falle ist die Erledi¬
gung der angegebenen Person auszufolgen . Sie kann aber
auch , wenn es sich um einen Verein oder um eine Körper¬
schaft handelt , einem amtsbekannten Funktionär des Ver¬
eines oder der Körperschaft oder einem solchen Funktionär,
der zwar nicht amtsbekannt ist , sich jedoch mit einer ent¬
sprechenden Legitimation ausweist , ausgefolgt werden.

Formulare , die eine Bevollmächtigungsklausel im Vor¬
druck enthalten , sind nicht stempelpflichtig , wenn die Bevoll¬
mächtigungsklausel durchstrichen ist (vgl . Erlaß der Magi¬
stratsdirektion vom 28 . Jänner 1928 , M .D . 654/28 , abge¬
druckt im Verordnungsblatt Heft 11/1928 unter Nr . 21 ) .

L . Statistik.

Die Religionsaustritte sind fallweise in die von der
M .Abt . 51 aufgelegte Drucksorte (Ausweis über die Kon¬
fessionsänderungen im Monate ) einzutragen , die bis 10.
jedes Monates an die M .Abt . 51 einzusenden ist.

Bei Ausfüllung der Rubrik „Beruf " ist das Augen¬
merk darauf zu lenken , daß hieraus die soziale Stellung

der betreffenden Partei klar zu ersehen ist , was z . B . bei

Angaben wie Tischler , Schlosser usw . nicht der Fall ist , weil
die Person im Gewerbe Inhaber , Gehilfe oder Lehrling sein
kann . Es empfiehlt sich daher , die wirtschaftliche Stellung
der Partei näher zu bezeichnen (Tischlermeister , Tischler¬
gehilfe , Tischlerlehrling ) . Fehlen diese Daten in der schrift¬
lichen Austrittsmeldung , so ist in die betreffenden Rubriken
ein Fragezeichen einzusetzen (vgl . Erlaß der Magistrats¬
dircktion vom 14 . März 1923 , M .D . 1915/23 ) .

In den Ausweis sind auch die Kinder unter 7 Jahren
aufzunehmen , die der Aenderung laut Gesetz folgen . Die
Parteien sind daher stets nach dem Vorhandensein von
Kindern unter 7 Jahren zu befragen (Erlaß der Magistrats¬
direktion vom 26 . September 1928 , M .D . 6655/28 ) .

53 . Wassergebühren , Einbringung.

M .D ./K 41/29 . Wien,  am 30 . April 1929.

(An die M .Abt . 4 , 5, 6 , 31 , 34 a und 34 b , an alle magi¬
stratischen Bezirksämter , an die Expositur Stadlau , an die
Fachrechnungs - und Rechnungsabteilungen aller magistrati¬
schen Bezirksämter , an die Betriebsbuchhaltung Wasserver¬
sorgung , an die Direktion des städtischen Rcchnungsamtes,
an den Vorstand des Steuerdienstes und an die Direktion

des Einhebungsdienstes .)

In letzter Zeit wurde wahrgenommen , daß die Ein¬
bringung der Wassergcbührcn ziemlich schleppend vor sich
geht und infolgedessen die Rückstände an diesen Gebühren
im Wachsen sind.

Nach dem Wasserversorgungsgesetze (in der Fassung
des Landesgesetzes vom 23 . Jänner 1925 , L .G .Bl . für Wien
Nr . 14 ) ist zu unterscheiden zwischen den Wasserbezügen in
Wohnhäusern (Z 8 , Absatz 1 und 2, des Gesetzes ) und den
sonstigen Wasserbezügen (K 9 des Gesetzes ) .

-4 . Bei den Wasserbezügen in Wohnhäusern (den so¬
genannten ^ -Bezügen ) gilt der Hauseigentümer der Ge¬
meinde Wien gegenüber als Wasserabnehmcr und Zahlungs¬
pflichtiger . Die Gebühren für den Wasserverbrauch im Hause
werden daher ihm zur Zahlung vorgeschrieben und bei unter¬
lassener Zahlung gemäß § 16 , Absatz 1, des Wasserversor¬
gungsgesetzes durch politische Exekution oder auf Grund eines
vom Magistrate bestätigten Rückstandsausweises im gericht¬
lichen Wege eingebracht . Ob und wie der Hauseigentümer
die ihm vorgeschriebenen Wassergebühren von seinen Mietern
hereinbringt , ist für die Gemeinde Wien ohne Interesse.
Gemäß tz 16 , Absatz 2, des Wasserversorgungsgesetzes besteht
für diese Wassergebühren an der Liegenschaft ein gesetzliches
Vorzugspfandrecht , das jedoch auf jene Gebührenrückstände
samt Nebengebühren beschränkt ist , die vom Zeitpunkte der
exekutiven Veräußerung der Pfandsache zurückgerechnet nicht
länger als ein Jahr und sechs Monate aushaften . Eine
Einstellung des Wafferbezuges in Wohnhäusern wegen unter¬
lassener Zahlung der Wassergebühren ist mangels einer ge¬
setzlichen Grundlage unzulässig . Diese Wasserbezüge sind im
Gegensatz zu den sonstigen Wafferbezügen nicht kündbar , viel¬
mehr besteht auf Grund des K 4 des Wasserversorgungs¬
gesetzes und auch nach der Bauordnung eine gesetzliche Ver¬
pflichtung der Hauseigentümer zur Einleitung von Hoch¬
quellenwasser . Damit ist auch für die Gemeinde Wien die

Verpflichtung gegeben , die sich auch aus sanitätspolizeilichen
Rücksichten ergibt , die an die Hochquellenleitung angeschlos-
scnen Wohnhäuser mit Wasser zu beliefern.

ll . Bei den übrigen Wasserbezügen (den sogenannten
S -Bezügen ) gilt als Wasserabnehmer und Zahlungspflichtiger
der jeweilige Inhaber des Betriebes , für den das Wasser
bezogen wird . Bei Aenderungen in der Person des Wasser-
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Abnehmers haften gemäß § 13 des erwähnten Gesetzes für
die laufende Abrechnungsperiode der Vorgänger und der
Nachfolger zur ungeteilten Hand . Auch hier werden die
Wassergebühren gemäß § 16 , Absatz 1, des Wasserversor¬
gungsgesetzes durch politische Exekution oder auf Grund eines
vom Magistrate bestätigten Rückstandsausweises im gericht¬
lichen Wege eingebracht . Bei dieser Art von Wasserbezügen
besteht jedoch keine Verpflichtung der Gemeinde Wien zur
Wasserabgabe , vielmehr ist die Gemeinde gemäß s 10 , Ab¬
satz 3) des Wasserversorgungsgesetzes ohneweiters berechtigt,
den Wasserbezug vierzehntägig zu kündigen oder bei einem
Zahlungsverzug von mindestens 14 Tagen ohne Kündigung
einzustellen . Die Absperrung des Wasserbezuges , in den
meisten Fällen sogar schon deren Androhung , erweist sich
als ein sehr wirksames Mittel zur Hereinbringung der rück¬
ständigen Wassergebühren . Gerade bei diesen Wasserbezügen
kann daher durch rechtzeitiges Eingreifen jedes Anwachsen
von Rückständen leicht vermieden werden.

Um einerseits die bestehenden Rückstände an Wasser-
gcbühren möglichst rasch hereinzubringen , anderseits in Hin¬
kunft ein Anwachsen von Rückständen zu vermeiden , wird
folgendes angeordnet:

1. Hinsichtlich der bestehenden Gebühren r ü ck st ä n d e:

a ) Bei den Wasserbezügen gemäß § 8 , Absatz 2, des
Wasserversorgungsgesetzes , das sind Wasserbezüge in Wohn¬
häusern oder sogenannte ^ -Bezüge:

Die gegenwärtig anhängigen Pfändungsaufträge über
diese Wassergebühren sind vom Einhebungsdienste binnen
drei Monaten zu erledigen . Die auf diese Art eingehobenen
Beträge sind ausschließlich zur Deckung der Wassergebühren-
rück stände  samt Nebengebühren und zwar zunächst zur
Deckung der Rückstände an Wassergebühren selbst und unter
diesen der jeweils ältesten Rückstände , dann erst zur Deckung
der Nebengebühren zu verwenden . In den Fällen , in denen
sich eine Pfändung als undurchführbar erweist (z. B . wenn
der Hauseigentümer im Auslande wohnt ) oder ergebnislos
geblieben ist und auch die sonstigen Mittel zur Einbringung
der Rückstände versagen (gerichtliche Mobiliarexekution , ins¬
besondere auch auf allfällige Forderungen u . dgl ., versuchs¬
weise , jedoch nicht zwangsweise Einhebung beim Verwalter
des Hauses ), hat die Fachrechnungsabteilung mittels der neu
aufgelegten Drucksorte (St . D . Nr . 222 ) ohne Verzug dem
Hauseigentümer unter Einräumung einer Frist von längstens
14 Tagen zur Begleichung der Rückstände und unter Hin¬
weis auf das zugunsten der Wassergebühren bestehende ge¬
setzliche Vorzugspfandrecht die Zwangsversteigerung der
Liegenschaft anzudrohen.

Diese Aufforderung ist im Durchschreibverfahren in
zwei Gleichschriften anzufertigen , von denen die Urschrift
der verpflichteten Partei zugestellt wird , während die Durch¬
schrift zur Ueberwachung der Einzahlung vorläufig bei der
Fachrechnungsabteilung verbleibt . Wird der Rückstand inner¬
halb der gesetzten Frist nicht oder nur teilweise bezahlt und
von der Partei auch keine Bewilligung zur Ratenzahlung
erwirkt , so hat die Fachrechnungsabteilung die Durchschrift
der Aufforderung dem Bezirksamtsleiter vorzulcgen , der den
Fall dem mit der Vertretung der Gemeinde Wien vor Gericht
betrauten rechtskundigen Beamten zur weiteren Behandlung
zuweist . Dieser hat zunächst durch Einsichtnahme in das
Grundbuch den Lastenstand der Liegenschaft zu erheben . Wenn
dieser im Verhältnis zum Werte der Liegenschaft unbedeutend
und somit die Gewähr vorhanden ist , daß die Liegenschaft
genügend Deckung dafür bietet , daß die Gebührenforderung
bei Versteigerung der Liegenschaft auch in bücherlicher Rang¬

ordnung voll zum Zuge kommt , ist für den Rückstand die
zwangsweise Pfandrechtsbegründung zu erwirken.

In jenen Fällen aber , wo die Liegenschaft stärker be¬
lastet ist , steht zur Deckung der Wassergebührenforderung in
erster Linie das gesetzliche Vorzugspfandrecht zur Verfügung,
allenfalls noch die zwangsweise Pfandrechtsbcgründung für
die durch das Vorzugspfandrecht nicht mehr gedeckten Rück¬
stände , die bei einer Versteigerung der Liegenschaft nur in
der bücherlichen Rangordnung , bei Erschöpfung des Meistbotes
durch Forderungen vorangehender Gläubiger aber überhaupt
nicht mehr zum Zuge kommen können . Zur Realisierung des
gesetzlichen Vorzugspfandrechtes ist die Zwangsversteigerung
der Liegenschaft erforderlich . Diese ist jedoch erst dann ein¬
zuleiten , wenn alle sonstigen in Betracht kommenden Mittel
ergebnislos geblieben sind und somit keine andere Möglich¬
keit zur Einbringung der Rückstände mehr besteht . In den
meisten Fällen werden jedoch außer den Wassergebühren noch
andere Abgabenrückstände , insbesondere an Wohnbausteuer , be¬
stehen, - so daß in diesen Fällen von vornherein die Bestim¬
mungen des Erlasses der Magistratsdirektion vom 14 . Juni
1928 , M .D . 3665/28 (Verordnungsblatt Heft VII/1928,
Seite 69 , unter Nr . 63 ), über die exekutive Einhebung der
Wohnbausteuer zur Anwendung kommen werden . In den
wenigen Fällen aber , wo nur Rückstände an Wassergebühren
vorhanden sind , wird im allgemeinen nach Erschöpfung aller
sonst in Betracht kommenden Mittel die Zwangsversteigerung
dann einzuleiten sein , wenn die Gebührenrückstände zweier
Verrechnungsviertel einschließlich der Nebengebühren min¬
destens 500 8 betragen (somit dieselbe Grenze wie in dem
erwähnten Erlasse der Magistratsdirektion ) . Die vollstreck¬
baren Rückstandsauswcise sind bei der Fachrcchnungsabtei-
lung erst dann anzusprechen , wenn es tatsächlich zur Ein¬
leitung einer Zwangsversteigerung kommt . In jenen Fällen,
wo bereits eine Zwangsversteigerung zugunsten eines anderen
Gläubigers eingeleitet wurde , erhält das magistratische Be¬
zirksamt ohnehin im Sinne des H 172 , Punkt 1, der Exe¬
kutionsordnung eine Ausfertigung des Versteigerungsediktes
zur Anmeldung der von der Liegenschaft zu entrichtenden
Steuern , Gebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben . Im
übrigen haben die magistratischen Bezirksämter bei Ein¬
leitung einer Zwangsversteigerung in sinngemäßer Anwen¬
dung der Bestimmungen des erwähnten Erlasses der Magi¬
stratsdirektion (Abschnitt ö , Absatz 7) und der daran an¬
schließenden Instruktion vorzugchcn , wobei jedoch besonders
darauf zu achten ist , daß das gesetzliche Vorzugspfandrecht
für die Wassergebühren zeitlich eng begrenzt ist.

b ) Bei den Wasserbezügen gemäß s 9 des Wasser¬
versorgungsgesetzes , das sind sonstige Wasserbezüge oder so¬
genannte 6 -Bezüge:

Ebenso wie bei den Wasserbezügen unter s.) sind die
gegenwärtig anhängigen Pfändungsaufträge über diese
Wassergebühren vom Einhebungsdienste binnen drei Monaten
zu erledigen . In den Fällen , wo sich die Pfändung als un¬
durchführbar erweist oder ergebnislos geblieben ist , hat die
Fachrechnungsabteilung mittels der für die Einbringung
dieser Wassergebühren neu aufgelegten (grünen ) Drucksorte
(St . D . Nr . 223 ), die im Text der exekutiven Mahnung
auch einen Hinweis auf die Einstellung des Wasserbezuges
bei Zahlungsverzug enthält , dem Wasscrabnehmer unter Ein¬
räumung einer Frist von längstens 14 Tagen zur Begleichung
der Rückstände die Einstellung des Wasserbezuges anzu¬
drohen *) und , wenn dies erfolglos bleiben sollte , die Durch-

*) Zu diesem Zwecke sind auf der ersten Seite der
Drucksorte unten sowie auf der zweiten Seite in der Ueber-



S3

schrift der Drucksorte zur Einstellung des Wasserbezuges an
die M .Abt . 34 b zu senden . Die M .Abt . 34 b hat nach Ein¬
stellung des Wasserbezuges den Akt wieder an die Fach¬
rechnungsabteilung des magistratischen Bezirksamtes zu
senden zur Bekanntgabe , ob und in welchem Ausmaß Zah¬
lungen geleistet wurden . Sollte auch die Einstellung des
Wasserbezuges keinen Erfolg haben , so hat die Fachrechnungs-
abteilung mit größter Beschleunigung die administrative oder
gerichtliche Mobiliarexekution nach den Bestimmungen des
bereits erwähnten Erlasses der Magistratsdirektion (Ab¬
schnitt 4̂ , Absatz 4 ) zu veranlassen oder fortzusetzen.

II . Hinsichtlich der in Zukunft  nicht ordnungs¬
mäßig eingehenden Gebühren:

a ) Bei den Wasserbezügen gemäß 8 8 , Absatz 2, des
Wasserversorgungsgesetzes (den Wasserbezügen in Wohn¬
häusern oder ^ -Bezügen ) :

Wird die für ein Verrechnungsviertel vorgeschriebene
Wassergebühr nicht termingemäß bezahlt , so hat die Rech¬
nungsabteilung wie bisher die administrative Mobiliar¬
exekution einzuleiten . Das Gleiche hat zu geschehen , wenn
auch die Gebühr für das nächste Viertel nicht bezahlt wird,
doch ist der Pfändungsauftrag nunmehr in deutlicher Weise
mit zwei Monaten (mit Datumsangabe ) zu befristen und
zu Händen des Vorstandes des Einhebungsdienstes abzu¬
senden . Der Einhebungsdienst hat dann zugleich mit diesem
Pfändungsauftrage auch den für das vorangegangene Viertel
zu vollziehen , sofern dieser nicht bereits erledigt sein sollte.
Für das weitere Vorgehen gelten die unter I a ) enthaltenen
Bestimmungen . Die beschleunigte administrative Mobiliar¬
exekution (mit zweimonatlicher Befristung des Pfändungs¬
auftrages ) ist auch zu veranlassen , wenn die für ein weiteres
Viertel vorgeschriebene Gebühr trotz exekutiver Mahnung
nicht bezahlt wird und die Gebühren für die beiden voran¬
gegangenen Viertel ungeachtet der zu ihrer Einbringung
ergriffenen Maßnahmen noch ausständig sind.

d ) Bei den Wasserbezügen gemäß 8 9 des Wasserver¬
sorgungsgesetzes (6 -Bezügen ) :

Wird die für ein Verrechnungsviertel vorgeschriebene
Gebühr nicht termingemäß bezahlt , so hat die Rechnungs¬
abteilung den Rückstand exekutiv einzumahnen . Zu diesem
Zwecke ist die bereits unter I b ) erwähnte neue Drucksorte
zu verwenden , die in der exekutiven Mahnung die An¬
drohung der Absperrung des Wasserbezuges gemäß 8 10,
Absatz 3, des Wasserversorgungsgesetzes enthält . Bleibt diese
Mahnung erfolglos , so ist die Durchschrift der Drucksorte
zur Einstellung des Wasserbezuges der M .Abt . 34d zu über¬
senden . Die Ausfertigung eines Pfändungsauftrages hat
zu unterbleiben . Für das weitere Vorgehen gelten die unter
I d ) enthaltenen Bestimmungen.

Hiezu wird noch bemerkt , daß die Zahlungsaufträge
über die Wassergebühren nach 8 9 des Gesetzes (8 -Bezüge)
in Zukunft mit einem in deutlicher Weise angebrachten Hin¬
weis auf die Einstellung des Wasserbczuges im Falle eines
vierzehntägigen Zahlungsverzuges zu versehen sind.

Schließlich haben die Fachrechnungsabteilungen der
magistratischen Bezirksämter von nun an über den Stand
der Einbringung der Wassergebühren und zwar gesondert
für die Hauswasserbezüge (^ .-Bezüge ) und die sonstigen
Wasserbezüge (2 -Bezüge ) mittels der neu aufgelegten Druck¬
sorte (St . D . Nr . 224 ) vierteljährig (im Jänner , April,

schrift das Wort „Exekutive " durch das Wort „ Neuerliche"
zu ersetzen und aus Seite 2 im Text der exekutiven Mahnung
der 2 . und 4 . Absatz ganz , im 3 . Absatz aber die Worte
„exekutiven " und „und der Rückstand zwangsweise eingehoben"
zu streichen.

Juli , Oktober ) an die M .Abt . 34a zu berichten . Diesen
Berichten sind die unter Verwendung der Drucksorte St . D.
Nr . 225 anzufertigenden Berichtsblätter über die den Betrag
von 100 8 übersteigenden Gebührenrückstände bei Haus¬
wasserbezügen (^ .-Bezüge ) anzuschließen.

54 . Verrechnungsschecks , Ausfolgung.

M .D ./K 189/29 . Wien,  am 2. Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Die Vorschriften für die Behebung von Barbeträgen
bei der städtischen Hauptkasse werden nun auch auf die Aus¬
folgung von Verrechnungsschecks ausgedehnt . Barbeträge und
Verrechnungsschecks werden demnach in Zukunft nur mehr
an entsprechend legitimierte .Firmeninhaber oder an bevoll¬
mächtigte Inkassanten ausgefolgt , wenn für sie eine ordnungs¬
mäßige Vollmacht ausgestellt wurde . Formulare für solche
Vollmachten werden an Firmeninhaber von der Zentral¬
rechnungsabteilung (Verbotsbuchführer ) ausgefolgt oder über
Wunsch der Firmeninhaber ihnen rekommandiert zugesendet.

Diese Vollmachtsformulare sind dem Vordruck ent¬
sprechend ausgefüllt bei der Zentralrechnungsabteilung (Ver¬
botsbuchführer ) zu hinterlegen und gelten bis zum Ein¬
langen ihres schriftlichen Widerrufes bei dieser Abteilung.
Vom 1. Juni 1929 angefangen werden Barzahlungen oder
Verrechnungsschecks nur mehr auf Grund dieser Vollmachten
ausgefolgt und alle Zahlungen , die nicht vom Firmeninhaber
oder seinem Bevollmächtigten behoben werden , dem Rech¬
nungsleger ausnahmslos durch die Postsparkasse überwiesen.

Die bisherigen Vollmachten für Barbehebungen treten
mit 31 . Mai 1929 außer Kraft.

Hievon sind die Kontrahenten anläßlich der Ein¬
reichung von Rechnungen in Kenntnis zu setzen.

55 . Zuschußkredite , Antragstellung.

M .D ./K . 205/29 . Wien,  am 7 . Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Durch den Erlaß der Magistratsdirektion vom 19 . April
1926 , M .D ./K . 91/26 (Verordnungsblatt Heft IX/26 unter
Nr . 71 ), wurde angeordnet , daß das Mehrerfordernis für be¬
antragte Zuschußkredite dann auf die Reserve für unvorher¬
gesehene Ausgaben zu verweisen ist , wenn nicht mitSicher-
heit  anzunehmen ist , daß das Mehrerfordernis in Mehr¬
einnahmen oder Minderausgaben des laufenden Geschäfts¬
jahres seine Deckung finden wird.

Dementsprechend wurden zahlreiche Zuschußkredite
auf die Reserve für unvorhergesehene Ausgaben verwiesen,
obwohl sie in Mehreinnahmen oder Minderausgaben , wie sich
erst nachträglich ergab , Deckung gefunden hätten.

Um nun eine unnötige Belastung der Reserve für un¬
vorhergesehene Ausgaben zu vermeiden , wird angeordnet , daß
in solchen Fällen bereits im Anträge um Genehmigung des
Zuschußkredites eine Bedeckungsformel zu wählen ist , die
beide Eventualitäten vorsieht.

Die Anträge um Zuschußkredite , die möglicherweise in
Mehreinnahmen oder Minderausgaben ihre Deckung finden
können , sind in Zukunft in folgender Form zu stellen:

„Das Mehrerfordernis wird auf die Reserve für un¬
vorhergesehene Ausgaben (eventuell : die zu Lasten der Kassen¬
bestände um den gleichen Betrag erhöht wird ) verwiesen.
Wenn sich jedoch bei der Aufstellung des Rechnungsabschlusses
Mehreinnahmen oder Minderausgaben ergeben , die für diese
Ueberschreitung Deckung bieten , so ist die Ueberschreitung in
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diesen Mehreinnahmen oder Minderausgaben zu decken und
die Reserve zu entlasten ."

Hiedurch wird der letzte Satz des Punktes 2 des Er¬
lasses der Magistratsdircktion vom 19. April 1926, M .D ./K.
91/26 , außer Kraft gesetzt.

56 . Steuer - und Abgabendienst der magistratischen
Bezirksämter , Behandlung von Ueberzahlungcn.

M .D ./K . 49/29 . Wien,  am 11. Mai 1929.

(An die M .Abt . 5 und 6, an alle magistratischen Bezirks¬
ämter , an die Fachrechnungs - und Rechnungsabteilungen der
magistratischen Bezirksämter , an die Fachrechnungsabteilun¬
gen II o und lick , an die Rechnungsabteilung II o, an die
Zentralrechnungsabteilung , Stelle lick , an die Rechnungs¬

amtsdirektion und an den Vorstand des Steuerdienstes .)
Der Erlaß der Magistratsdirektion vom 25. Oktober

1927, M .D . 7666/27 (Verordnungsblatt Heft XII/1927 unter
Nr . 87), über die Behandlung von Ueberzahlungen im Steuer-
und Abgabendienste der magistratischen Bezirksämter wird
ergänzt wie folgt:

Ueberzahlungen einer Partei an Gemeindeabgaben sind
im Sinne dieses Erlasses weiterhin zur Deckung von Rück¬
ständen dieser Partei an anderen Gemeindeabgaben zu ver¬
wenden.

Besteht jedoch bei einer Partei eine Ueberzahlung an
einer Bundessteuer , dagegen ein Rückstand bei einer Ge¬
meindeabgabe , so ist die Partei schriftlich zu verständigen,
daß ihr bei der Bundessteuer bestehendes Guthaben zur teil-
weisen oder gänzlichen Deckung des bei der Gemeindeabgabe
bestehenden Rückstandes verwendet wird und daß angenom¬
men wird , daß sie damit einverstanden sei, wenn sie binnen
fünf Tagen dagegen keine Einwendung erhebt.

Sollte die Partei nun gegen die Verwendung der Ueber¬
zahlung zur Deckung des Rückstandes Einwendungen erheben,
so ist sofort ein gerichtliches Zahlungsverbot im Sinne der

294, 295 und 303 der Exekutionsordnung unter gleich¬
zeitiger Antragstellung auf Ueberweisung der gepfändeten
Geldforderung zur Einziehung zu erwirken.

Gemäß § 295 der Exekutionsordnung ist das Zahlungs¬
verbot , wenn Exekution auf eine Geldforderung geführt wird,
die dem Verpflichteten gegen das Aerar zusteht, der Behörde,
die zur Anweisung der betreffenden Zahlung berufen ist, und
auf Antrag des betreffenden Gläubigers auch dem Organ
(Kasse oder Rechnungsabteilung ), das zur Liquidierung der
dem Verpflichteten gebührenden Zahlungen berufen ist, zu¬
zustellen . Anweisende Behörde für Bundessteuern ist die zu¬
ständige Steueradministration , liquidierendes Organ die zu¬
ständige städtische Rechnungsabteilung . In dem Exekutions-
antrag ist die anweisende Behörde , das liquidierende Organ,
die zu pfändende Forderung des Verpflichteten , der Rechts¬
grund der Forderung , der Verpflichtete und der betreibende
Gläubiger genau anzugeben . Gleichzeitig ist der Antrag zu
stellen, das Zahlungsverbot dem liquidierenden Organ zuzu¬
stellen. Der Exekutionsantrag ist dem Exekutionsgerichte in
fünffacher Ausfertigung zu übermitteln.

Das liquidierende Organ , dem vom Exekutionsgerichte
das Zahlungsverbot zugestellt wird , hat auf dem gerichtlichen
Beschlüsse selbst sogleich nach dessen Einlangen den Zeitpunkt
der Zustellung anzumerken und den Beschluß auf dem be¬
treffenden Kontoblatte in Vormerkung zu nehmen.

Besteht bei einer Partei ein Guthaben an einer Ge¬
meindeabgabe , dagegen ein Rückstand bei einer Bundessteuer,
so ist sie unter der Voraussetzung , daß sie keine Rückstände
an Gemetndeabgaben hat , ebenfalls schriftlich zu verständigen,
daß das bei der Gemeindeabgabe bestehende Guthaben zur

teilweisen oder gänzlichen Tilgung des bei der Bundessteuer
bestehenden Rückstandes verwendet wird und daß angenom¬
men wird , daß sie damit einverstanden sei, wenn sie binnen
fünf Tagen keine Einwendung erhebt.

Sollte nun die Partei gegen die Verwendung der
Ueberzahlung zur Deckung des Rückstandes Einwendung er¬
heben, so ist hievon sofort die Finanzprokuratur , die in diesem
Falle als betreibende Gläubigerin auftritt , zur Erwirkung
eines gerichtlichen Zahlungsverbotes zu verständigen.

57 . Atteste über gelieferte Waren »der erbrachte Leistun¬
gen an gemeindefremde Stellen.

M .D . 3501/29 . Wien,  am 12. Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Da sich in der letzten Zeit die Ansuchen um Ausstellung
von Attesten über gelieferte Waren oder geleistete Arbeiten
mehren , wird zur Erzielung eines einheitlichen Vorgehens
bei Behandlung derartiger Ansuchen folgende Weisung erteilt:

Den Dienststellen ist es grundsätzlich und ausnahmslos
untersagt , im eigenen Wirkungskreise über gelieferte Waren
oder erbrachte Leistungen Atteste, die ein Werturteil
enthalten,  an gemeindefremde Personen auszustellen . An¬
suchen um solche Atteste sind daher unter Hinweis auf das
bestehende allgemeine Verbot abzuweisen.

Ausnahmen von obigem Verbot : Sollten sich Stellen
der öffentlichen Verwaltung des In - oder Auslandes an
Dienststellen der Gemeinde Wien um Ausstellung solcher At¬
teste wenden , so sind diese Ansuchen , wenn die Dienststelle
nicht der Ansicht ist, daß man sie grundsätzlich abzulehnen
hat , dem zuständigen amtsführenden Stadtrate antragstel¬
lend unter Anschluß eines Erledigungsentwurfes zur Ent¬
scheidung vorzulegen . In gleicher Art ist auch bei solchen
Ansuchen von privaten Stellen des In - oder Auslandes (also
auch der Lieferfirmen ) vorzugehen , wenn durch die Ausstel¬
lung des Attestes die Möglichkeit eines Exportes in das
Ausland geschaffen werden soll. In beiden Fällen sind die
Ansuchen auf das strengste zu prüfen . Sollte es sich in einem
besonderen Falle um die Ausstellung eines behördlichen
Attestes handeln , worüber in den bestehenden Vorschriften
keine näheren Anordnungen enthalten sind, so ist das An¬
suchen antragstdllend der Magistratsdirektion zur Entschei¬
dung vorzulegen . X

58 . Kontrahentenrechnungen , einheitliche Adjustierung.
M .D ./K . 83/29 . Wien,  an , 12. Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Die Adjustierung der Kontrahcntenrechnungen erfolgt
nicht mit jener wünschenswerten Einheitlichkeit , die die Vor¬
aussetzung für eine rasche und reibungslose Anweisung der
Rechnungen durch die Zentralrechnungsabteilung bildet

Es wird daher folgendes angeordnet:
I . Die Adjustierung der Kontrahentenrechnungen hat

in Zukunft nur in folgender Art zu geschehen:

a) für Betriebsbuchhaltungen:
Kontokorrentverkehr , Kontonummer
An . ..
Für Rechnung . . .
Mittels Verrechnungsscheck bar Postsparkassenkonto . . . .
Als . Zahlung mit 8 . g
in Worten . .
adjustiert und vorgeschrieben.

Betriebsbuchhaltung . , am .



b) für Fachrechnungsabteilungen:
An . .
Für Rechnung
Mittels Verrechnungsscheck bar Postsparkaffenkonto , . . .
Als Zahlung mit 8 g
in Worten.
adjustiert und vorgeschrieben.

Fachrechnungs -Abteilung . , am.

Die Ausfertigung der Adjustierungsklausel hat genau
und deutlich zu geschehen.

Hinsichtlich der Ausfertigung der Adjustierungen wird
auf folgendes besonders aufmerksam gemacht:

1. Im Muster a) für Betriebsbuchhaltungen ist neben
das Wort „ Kontokorrentvcrkchr " die Kontonummer des Be-
irtebes , womöglich mittels einesStampiglienaufüruckes zu setzen.

2. Bei Zahlungen durch das Postsparkassenamt ist außer
der Kontonummer , die die Firma bei der Postsparkasse hat,
die Firmenbezeichnung unverkürzt genau  nach dem
Wortlaute der Liste der Schcckkontoinhaber des Postspar¬
kassenamtes anzuführen.

3. Bei der Angabe der Auszahlungsart (Verrechnungs¬
scheck, bar , Postsparkasse) ist nicht Zutreffendes zu streichen.

4. Falls die Auszahlung an den Firmeninhaber selbst
geschehen soll, ist nach den Worten „Für Rechnung . "
der vorgesehene leere Raum durch einen horizontalen Strich
auszufüllen.

5. Der auszuzahlende Betrag ist deutlich in Ziffern
und in Worten zu schreiben.

II . Kommen mehr als drei Rechnungen eines Kontra¬
henten gleichzeitig zur Anweisung , so hat die Anweisung
mittels eines Sammelverzeichnisses zu geschehen. Hiefür ist
ausschließlich  die in der Drucksortenabteilung der
städtischen Hauptkasse erliegende Drucksorte zu verwenden.

III . Kontrahenten , die dem Postsparkassenoerkehr an-
gcschlossen sind, sind aufzufordern , allen eingereichten Rech¬
nungen Posterlagscheine beizulegen , die dann von der Zen-
ralrechnungsabteilung zur Zahlungsüberweisung benützt
werden.

IV . Alle Kontrahenten sind zu verhalten , die von der
Gemeinde Wien aufgelegte » amtlichen Rechnungsformulare
zu verwenden , auf denen alle amtlichen Vermerke bereits vor¬
gedruckt sind . .

Diese amtlichen Rechnungsformulare sind in der Druck¬
sortenabteilung der städtischen Hauptkasse erhältlich , und zwar:

eine zweiseitige Rechnung zum Preise von 5 ss,
eine vierseitige Rechnung zum Preise von 10 K,
ein vierseitiges Einlageblatt hiezu zum Preise von IO 8.
In den Rechnungsformularen sind die mit dieser Vor¬

schrift nicht übereinstimmenden Vordrucke handschriftlich ab-
zuändern.

Bei einer Neuauflage der amtlichen Rechnungsformu¬
lare werden alle bis dahin von den städtischen Acmtern und
Betrieben bei der Verwendung dieser Drucksorte» gemachten
Erfahrungen Berücksichtigung finden.

V. Bis zum Verbrauch der vorhandenen Stampiglien,
die von dieser Vorschrift abweichen, sind die Adjustierungen
handschriftlich oder durch einen Aufdruck entsprechend zu er¬
gänzen.

59 . M .Abt . 4 , 7, 12 , 13 , 14 , 49 , 52 und 58 und magi¬
stratische Bezirksämter , Acnderungen der Geschäfts¬

einteilung.
M .D . 2687/29 . Wien,  am 14. Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Der Bürgermeister hat mit Genehmigung des Stadt¬
senates vom 7. Mai 1929, P . Z . 1928, folgende Verfügungen
getroffen:

I . Bei der Magistratsabteilung 4 ist in der Geschästs-
einteilung nach dem Absatz „Städtischer Kassendienst, Orga¬
nisation und Dienstaufsicht " ein neuer Absatz „Fundangele¬
genheiten allgemeiner Art " einzuschalten.

II . Bei der Magistratsabteilung 7 sind in der Geschäfts¬
einteilung unter dem Schlagwort „Jugendpflege " die Worte
„städtischeSpielplätze und Eislaufplätze,Spielwiesen "zu streichen.

III . Bei der Magistratsabteilung 12 ist in der Ge¬
schäftseinteilung nach dem Absatz „Stelle für Sport und
Körperkultur " ein neuer Absatz „Verwaltung und Vergebung
der städtischen Spielplätze , Spielwiesen und Eislaufplätze"
einzuschalten , ferner sind im Absatz „Volksseuchen" in der
2. Zeile nach „Alkoholismus " einzuschalteu „Rauschgiftseuche"
und in der 5. Zeile desselben Absatzes die Worte „Haupt¬
stelle zur Bekämpfung der Rauschgiftseuche ", schließlich ist
nach dem Absatz „Rettungswesen " ein neuer Absatz „Trans¬
port der auf spitalärztliche Hilfe und Pflege angewiesenen
Personen " einzuschalten.

IV . Bei der Magistratsabteilung 13 ist in der Ge¬
schäftseinteilung nach dem Absatz „Privat -Heil - und Irren¬
anstalten " ein neuer Absatz „Giftverkehr , Ausstellung von Be¬
stätigungen an private wissenschaftliche Institute über die Not¬
wendigkeit der Verwendung von Giften " einzuschalten.

V . Bei der Magistratsabteilung 14 ist in der Geschäfts¬
einteilung der Absatz „Krankenversicherung " und der Absatz
„Landwirtschaftskrankenkaffe " zu streichen; an ihre Stelle
treten folgende Absätze:

„Arbeite rkrankenversicherung,  allgemeine
Angelegenheiten.

Arbeiterkrankenversicherungsgesetz,  Be¬
handlung folgender individueller Angelegenheiten:

Entscheidung von Streitigkeiten zwischen einer Kranken¬
kasse und der Krankenversicherungsanstalt der Bundesange¬
stellten wegen Abfuhr der Beiträge;

Entscheidung über Einsprüche gegen die Auferlegung
eines Zuschlages durch die Versicherungsträger wegen nicht
entsprechender Einrichtung des Betriebes , Auferlegung eines
solchen Zuschlages von Amts wegen und Aufhebung der Ver¬
pflichtung zur Leistung dieses Zuschlages;

Entscheidung über Ansuchen um Enthebung von der
Fortzahlung von Beiträgen;

Entscheidung über Einsprüche gegen die Vorschreibung
von Zuschlagszahlungen wegen verspäteter oder unterlassener
Anmeldung oder wegen Unterversicherung , sowie über An¬
suchen um Ermäßigung oder Nachsicht von solchen Zuschlags¬
zahlungen;

Entscheidung über die Haftung Dritter für rückständige
Beiträge;

Entscheidung über Ersatzansprüche von Gemeinden , Kor¬
porationen und Stiftungen , sowie über Ersatzansprüche der
Krankenkassen gegen die Unfallversicherungsanstalten;

Durchführung von Strafamtshandlungen wegen unzu¬
lässiger Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Versiche¬
rungsträgern;

Wahrnehmung der Nichtigkeit von Beschwerden der
Krankenkassen, die der Aufsicht des Landeshauptmannes und
des Magistrates unterstehen.

Krankenkassenorganisationsgesetz:
Handhabung einschließlich der Strafamtshandlungen;
Handhabung des Aufsichtsrechtes über die der Aufsicht

des Landeshauptmannes und des Magistrates unterstehenden
Krankenkassen.
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Landarbeiterversicherungsgesetz:

Handhabung einschließlich der Strafamtshandlungcn
mit Ausnahme der den magistratischen Bezirksämtern zuge¬
wiesenen Angelegenheiten;

Handhabung des Aufsichtsrechtes über die der Aufsicht
des Landeshauptmannes und des Magistrates unterstehende
Landwirtschaftskasse für das Land Wien/'

VI . Bei der Magistratsabteilung 49 sind in der Ge-
schäftseinteilung die Absätze „Wiener Messe" und „Funde,
allgemeine Angelegenheiten grundsätzlicher Natur " zu streichen.

VII . Bei der Magistratsabteilung 52 ist in der Ge¬
schäftseinteilung als vorletzter Absatz einzuschalten „Wiener
Messe" .

VIII . Bei der M .Abt . 58 ist in der Geschäftseinteilung
(als vorletzter ) ein neuer Absatz einzuschieben „Versamm¬
lungsräume , die sonst nicht Vergnügungszwecken dienen,
Museen , Schießstätten , sicherheitspolizeilichc Vorkehrungen ".

IX . Bei den magistratischen Bezirksämtern sind in der
Geschäftseinteilung folgende Aenderuugen vorzunehmen:

^ Im Abschnitt III (Gesundheitswesen ) :
Der Punkt 5 „Transport der auf spitalärztliche Hilfe

und Pflege angewiesenen Personen " ist zu streichen.
Der Punkt 5 hat nun zu lauten „Bewilligungen von

feierlichen Aufbahrungen " .
Der Punkt 11 „ Erteilung von Gistbezugslizenzen und

Giftbezugsscheinen " ist abzuändern in „Handhabung des
Giftgesetzes und der Gistverordnung mit Ausnahme der den
M .Abt . 12 und 13 zugewiesenen Angelegenheiten " .

Im Abschnitt IV (Verflcherungsangelegenheiten ) :
Der 1. Absatz, beginnend mit den Worten „ Handhabung

der Vorschriften über die Krankenversicherung " hat nunmehr
zu lauten wie folgt:

„Arbeiterkrankenversicherun gsges  e tz,
Handhabung in individuellen Angelegenheiten einschließlich
der in den Wirkungsbereich des Amtes der Landesregierung
fallenden , soferne sie nicht der M .Abt . 14 zugewiesen sind.

Landarbeiterversicherungsgesetz:
Entgegennahme der Meldungen der nicht ständig be¬

schäftigten Landarbeiter , Führung der Gemeindeliste hierüber,
Uebermittlung von Abschriften der Eintragungen an die
Landwirtschaftskrankenkasse und die Arbeitgeber , Entgegen¬
nahme der Einwendungen der Arbeitgeber gegen die Richtig¬
keit der Eintragungen ".

Im Abschnitt VIII (Straßen -, Sicherheit ^ und Rein¬
lichkeitspolizei ) :

Der Punkt 4 „ Handhabung der Feuerpolizei , jedoch
nicht auf dem Gebiete von Eisenbahnen " ist durch einen
neuen Absatz „ Bethäuser , Verstcigerungslokale und Ver¬
kaufswochen in Warenhäusern , sicherheitspolizeiliche Vor¬
kehrungen " zu ergänzen.

X . Die Geschäftseinteilung ist den Verfügungen I bis
IX entsprechend abzuändern.

Die städtischen Dienststellen werden für die Geschäfts¬
einteilungen Einlageblätter mit der Aufzählung der bei der
M .Abt . 14 neu hinzugekommenen Geschäfte erhalten , die
übrigen Aenderuugen sind handschriftlich in die Geschäfts¬
einteilung einzntmgen . Das Sachregister der Geschäftsein¬
teilung ist dementsprechend abzuändern.

60 . Gesellschafts - und Wirtschaftsmuseum , Mitwirkung.
M .D . 2107/29 . Wien,  am 16. Mai 1929.

(An alle städtischen Aemter , Anstalten und Betriebe mit
Ausnahme des Kontrollamtes .)

Mit dem Erlaß vom 14. Dezember 1927, M .D . 9119/27,
sind die städtischen Aemter , Anstalten und Betriebe ange¬

wiesen worden , vor Herstellung von Photographien , von
Modellen , Karten und Plänen , von Diapositiven , Schwarz-
und Wcißzeichnungcn . Filmen und Klischees mit dem Gesell¬
schafts- und Wirtschaftsmuseum das Einvernehmen zu pflegen,
weil das Museum die Herstellung zu übernehmen bereit ist,
jedenfalls aber die im Interesse der Einheitlichkeit nötigen
Ratschläge erteilen wird.

Dieser Erlaß wird mit dem Beifügen in Erinnerung
gebracht, daß das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum die
Photos , Klischees, Lichtbilder usw ., die Gemeindeeinrich¬
tungen betreffen , in Evidenz zu führen hat und in dieser
Tätigkeit von allen Gemeindestellen zu unterstützen ist.

Die städtischen Amtsstellen werden ferner angewiesen,
vor der Beschickung von Ausstellungen mit dem Gesellschafts¬
und Wirtschaftsmuseum Fühlung zu nehmen und ihm die
Möglichkeit zu geben, zu Tafeln und Plänen Stellung zu
nehmen , da möglichst viel von derartigem Ausstellungs-
Material nach Abschluß der Ausstellung , für die es ange¬
fertigt wird , in den Dauerausstellungen des Museums Ver¬
wendung finden soll.

61 . Empfangsrückstände , Abschreibung , periodische
Berichte.

M .D . 3602/29 . Wien,  am 17. Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Um eine lückenlose Uebersicht über die Abschreibungen
von Empfangsrückständen zu erhalten und gleichzeitig auch
eine Arbeitsersparung zu erzielen , wird in Abänderung des
Erlasses der Magistratsdirektion vom 11. Februar 1929,
M .D ./K 32/29 , abgedruckt im Verordnungsblatt Heft 11/1929
unter Nr . 20, folgendes angeordnet:

Die Nachweisungen über die Abschreibungen und Rich¬
tigstellungen von den anfänglichen Empfangsrückständen per
1. Jänner des laufenden Verwaltungsjahres sind bezüglich
der Steuern und Abgaben allmonatlich,  bezüglich aller
übrigen Empfangsrubriken jedoch nur halbjährlich
vorzulegen.

Die Meldungen über die Veränderungen der anfäng¬
lichen Rückstände sind von den nachstehenden Aemtern nach
dem aufgelegten Muster zu erstatten , und zwar:

1. für alle Betriebe und betriebsmäßig verrechneten
Zweige der Hoheitsverwaltung von de » anweisenden
D i e n st st e l l e n;

2. für die von den M .Abt . 5 und 6 verwalteten
Kcmeindeabgaben von den genannten Magistrats¬
abteilungen;

3. für alle übrigen kameralen Einnahmerubriken von
der M . Abt.  4.

Um aber die M .Abt . 4 in die Lage zu versetzen, bei
Abschreibungen , die im Einzelfall 1000 8 übersteigen , die ge¬
forderten Aufklärungen zu geben, werden alle Dienst¬
stellen mit Ausnahme der unter Post 1 und 2 des vorher¬
gehenden Absatzes angeführten Abteilungen angewiesen,
gleichzeitig mit dem Auftrag zur Abschreibung die M .Abt . 4
auf besonderem Dienstzettel von dem Namen des Schuldners,
der Ursache und Höhe der seinerzeitigen Gebührenvor-
schreibung , der Höhe des abgeschriebenen Betrages , den
genau und ausführlich dargelegten Gründen der Abschreibung
und der Zahl des Aktes, unter der die Abschreibung verfügt
wurde , in Kenntnis zu setzen.

Die von den M .Abt . 5 und 6 zu erstattenden monat¬
lichen Meldungen über Abschreibungen von Empfangsrück¬
ständen von Gemeinde - und Landesabgaben sind der M .Abt . 4 .
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bis zum 15 . des nachfolgenden Monates in je 30 Exemplaren
zu übermitteln . Bis zu dem gleichen Zeitpunkt hat die
M .Abt . 4 die im vorhergehenden Monat erfolgten Ab¬
schreibungen von Empfangsrückständen an Verwaltungs¬
abgaben und Strafkostenbeiträgen in 30 Exemplaren fertigzu¬
stellen.

Die Halbjahresberichte über die Abschreibungen von
allen Einnahmerubriken der Betriebe und betriebsmäßig
verrechneten Zweige der Hoheitsverwaltung sind von den
Abteilungsvorständen für das erste Halbjahr (1. Jänner bis
30 . Juni ) bis längstens 15 . Juli und für das zweite Halb¬
jahr (1 . Juli bis 31 . Dezember ) einschließlich des 13 . Mo¬
nates innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der Gebührstellungs¬
frist des 13 . Monates der M .Abt . 4 zu übermitteln . Die
zuletzt genannte Abteilung hat die in diesen Berichten
bckanntgegebenen Daten um die auf den übrigen kameralcn
Einnahmerubriken mit Ausnahme der Einnahmerubrik 201
in den gleichen Zeiträumen vorgefallenen Abschreibungen zu
ergänzen und in einem einheitlichen Bericht dem Finanz¬
ausschuß vorzulegen.

Um bezüglich der Abschreibungen von Strafen einen
einheitlichen Vorgang bei der Berichterstattung zu erreichen,
Wird angeordnet:

In die Kolonne „ wegen Uneinbringlichkeit " sind nur
jene Strafbeträge cinzusetzen , die wegen Ablebens oder
Arrestunfähigkeit des Bestraften nicht eingehoben werden
konnten oder bei denen die zwangsweise Vollstreckung der
Geldstrafe ergebnislos geblieben ist , eine Ersatzstrafe aber im
Erkenntnis nicht ausgesprochen wurde . Geldstrafen , die in
Arreststrafen umgewandelt wurden oder wegen Verjährung

des Strafvollzuges nicht zur Einhebung gelangen konnten,
sind in der Kolonne „ infolge Richtigstellung der Gebühr
usw ." einzusetzen.

62 . Kassencvidenz.

M .D . 3601/29 . Wien,  am 17 . Mai 1929.

/An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Wie vielfach wahrgenommen wurde , werden die Vor¬
schriften über die Evidenzhaltung der Kaffen und Duplikat¬
schlüssel , sowie über den Vorgang im Falle eines Kassen-
cinbruches von vielen Kassenstellen nicht beachtet . Sie werden
daher allen Stellen , bei denen sich Gemcindekassen befinden,
in Erinnerung gebracht und es wird folgendes verfügt:

1 . Jeder Kassenbeamte oder andere mit der Kassen¬
führung betraute Beamte hat sich bei der Ucbernahme einer
Kasse von dem anstandslosen Funktionieren der Schlösser
und der Unversehrtheit des Kassenkörpers zu überzeugen und
in dieser Richtung wahrgenommene Mängel sofort dem Vor¬
stande des Kassendienstes anzuzeigen.

2 . Jede Veränderung des Standortes oder der Ver¬
wendungsart einer Kasse darf nur mit Zustimmung des Vor¬
standes des Kaffendienstes vorgenommen werden.

3 . Der Stand an Kassenschränken sowie alle seit der
letzten Inventur vorgekommenen Veränderungen sind ge¬
legentlich der alljährlichen Jnventarüberprüfung mittels
Dienstzettels der M .Abt . 4 anzuzeigen.

4 . Bei jeder Gemeindekasse ist ein Schlüsselprotokoll
zu führen und in der Kasse aufzubewahren , in das jene
Beamten eingetragen werden , denen die Kassensperre obliegt.

5 . Die Duplikatschlüssel sind ausnahmslos bei der
Hauptkasse (Panzerzimmer ) zu hinterlegen.

6 . Den Kassenbeamten und den mit der Kassenfiihrung
betrauten Beamten ist es strengstens untersagt , in Verlust
geratene Schlüssel eigenmächtig ersetzen zu lassen , vielmehr

ist jeder Verlust eines Schlüssels unter Angabe der beson¬
deren Umstände , unter denen er erfolgt ist , dem Vorstande
des Kassendienstes sofort anzuzeigen.

7 . Die Kosten für die Neuanschaffung in Verlust ge¬
ratener Schlüssel oder andere durch Verschulden eines Ange¬
stellten verursachte Auslagen für Reparaturen an Schlössern,
Schlüsseln u . dergl . sind ausnahmslos vom Schuldtragenden
zu ersetzen.

8 . Im Falle eines Kaffeneinbruches haben die ver¬
antwortlichen Leiter oder deren Stellvertreter sofort die
Polizei von dem Kasseneinbruche zu verständigen . Der Kassen¬
raum selbst ist abzuschließen und bis zum Eintreffen der
Kommission durch Amtsgehilfen bewachen zu lassen . Ferner
ist dafür zu sorgen , daß alles unverändert bleibt , insbeson¬
dere nichts berührt wird , damit daktyloskopische Aufnahmen
gemacht werden können . Außerdem ist sogleich der Vorstand
des Kassendienstes telephonisch (Klappe 146 , 203 oder 204)
von dem Einbrüche zu verständigen , der im Einvernehmen
mit den anderen zuständigen Stellen das Weitere veranlassen
wird.

63 . Gebührenverändcrungen oder Abfälle von Gebühren,
Buchung.

M .D . 3398/29 . Wien,  am 17 . Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Als Beleg für die Buchung von Gebührenverände-
rnngen oder von Abfällen vom anfänglichen Rückstand sind
in Zukunft die neu aufgelegten einheitlichen Drucksorten zu
verwenden (für Einnahmen R .A .Oe . Nr . 94 , für Aus¬
gaben R .A .Oe . Nr . 95 ) .

Diese Anweisungen enthalten einen Vordruck für die
fortlaufende Nummer und für das Verwaltungsjahr , Spalten
für die Angabe der Rubrik , von welcher der Gebührenabfall,
beziehungsweise zu welcher der Gebührenzuwachs erfolgt,
ferner eine Spalte für die Angabe des Gegenstandes , sowie
der Ursache der Gebührenveränderung , dann Spalten für die
Angabe der Genehmigungsdaten und des Betrages , sowie für
die Einsetzung der Berufungen auf die Kreditkontrolle der
Fachrechnungsabteilungen und auf die Rubrikenbücher
(Jnterimskonten ) der Zentralrechnungsabteilung.

Für die Gebührenveränderungen ist die .Anweisung im
Durchschreibverfahren auszufertigen , wobei die Erstschrift als
Buchungsbeleg für den Abfall , die Durchschrift als Buchungs¬
beleg für den Zuwachs zu dienen hat . Für den Abfall vom
anfänglichen Rückstand , beziehungsweise von der laufenden
Gebühr ist die Anweisung ohne Durchschrift herzustellen.

Die zentralen Fachrechnungsabteilungcn haben die An¬
weisungen den Vordrucken entsprechend auszufertigcn , nicht
Zutreffendes durchzustreichen , die Berufungen auf die Kredit¬
kontrolle einzusetzen und nach vorschriftsmäßiger Gegen¬
zeichnung durch die Dienststelle an die Zentralrechnungs¬
abteilung zu senden.

In der ZentralrechnungsabteilunL sind bei den betref¬
fenden Rechnungsstellen die einlangenden Anweisungen über
Gcbührenveränderungen , falls damit eine Umbuchung der
Abstattung verbunden ist , in den Vormerk über Umbuchungen
(Umbuchungsbogen ) sofort einzutragen , auf den Rubriken
(Jnterimskonten ) die Gebührenabfälle , beziehungsweise Zu¬
wächse in der vorgeschriebenen Weise unter gegenseitiger
Berufung zu buchen , diese Berufungen auf den Anweisungen
einzusetzen und letztere den Umbuchungsbogen anzuschließen;
falls die Gebührenveränderung aber verschiedene Bücher
betrifft , so sind die Anweisungen zu trennen und die Belege
für den Abfall , beziehungsweise für den Zuwachs den
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betreffenden Buchführern zur Verbuchung , Beifügung der
wechselseitigen Berufungen und zum Anschluffe an ihre Um¬
buchungsbogen zu übergeben.

Die Anweisungen für den Abfall vom anfänglichen
Rückstand sind gleich nach Buchung mit den Buchungs-
dcrufungen zu versehen und gleichfalls bei den Umbuchungs¬
belegen zu verwahren.

Die Betriebsbuchhaltungen haben diese neuen An¬
weisungsformulare bei der Ueberführung der Betriebs-
Verrechnung in die Kameralverrechnung gleichfalls zu ver¬
wenden und sie mit den anderen Umbuchungsbelegen
(Durchführungsausweisen , Umbuchungsbogen ) den Sonder-
rechnungsabschlüffen anzuschließen.

64 . Fürsvrgeabgabc , Aktenbehandlung.

M .D . 3705/29 . Wien,  am 24 . Mai 1929.

(An die M .Abt . 6 , an alle magistratischen Bezirksämter , an
die Fachrechnungs - und Rechnungsabteilungen der magistra¬
tischen Bezirksämter , an die Fachrechnungsabtcilung Ile , an
die Rcchnungsabteilung II e , au den Vorstand des Steuer¬

dienstes und die Bureauinspettoren .)

Zur einheitlichen , raschen und einfachen Behandlung
von Fürsorgeabgabeakten wird folgendes verfügt:

Allgemeine Bestimmungen:
Die Protokollierung (Eintragung in das Haupt¬

eingangsbuch ) von Fürsorgeabgabeakten hat in Hinkunft
grundsätzlich und ausnahmslos zu unterbleiben . Doch hat die
erste Dienststelle (Kanzleiabteilung , Fürsorgeabgabereferent,
Fachrechnungsabteilung ) , bei der ein Fürsorgeabgabeakt
einlangt , gleichgültig , ob sie zu einer weiteren Behandlung
zuständig ist oder nicht , den eingelangten Akt mit einem
Vermerk zu versehen , aus dem der Tag der Uebernahme
(persönlich überreicht am . ) oder bei Postsendungen
der Tag der Aufgabe (zur Post gegeben am . ) ersicht¬
lich ist.

Zur Bezeichnung der Akten sind folgende Abkürzungen
allgemein zu verwenden:

Verzögerungszuschlag — V .Z ., Zinsen — Z ., Stun¬
dungen — St ., Monatsraten — M .R ., Wochenraten —
W .R.

Stsmpelgebrechen sind durch die Kanzleiabteilung nach
den allgemeinen Bestimmungen (Erlaß der Magistrats¬
direktion vom ' 28 . September 1925 , M .D . 6074/25 ) zu be¬

handeln . Die Durchschrift der Aufforderung ist , wenn auf ihr
der Stempel im Sinne des bezogenen Erlasses verwendet
wurde , dem Fürsorgcabgabereferenten zum Anschluß an den
Akt zu übermitteln.

Besondere Bestimmungen:

Stundungs - (Raten - ) gesuche.
Diese sind nach Präsentierung (siehe oben ) in Mappen

ohne weitere Vornierkung sofort und auf dem kürzesten Wege
der Fachrcchnungsabteilung zu übermitteln . Die bisherige
Ausstellung einer Uebersichtsdrucksorte („ Spiegel " ) durch das
Fürsorgcabgabereferat entfällt . Diese Uebersichtsdrucksorte ist
jedoch von der Fachrechnungsabteilung weiterzuführen . Die
vorhandenen „ Spiegel " sind der Fachrechnungsabteilung
abzutreten . Eine etwa nötige Aeußerung des Fürsorge¬
abgabereferates ist im kürzesten Wege einzuholen . Die Fach¬
rechnungsabteilung hat den Gesamtrückstand und die Exe¬
kutionsschritte auszuweisen und nur in besonderen Fällen
und bei größeren Rückständen Anträge zu stellen . Die
Geschäftsstücke sind von der Fachrechnungsabteilung der
M .Abt . 6 in Sammelkuverts vorzulegen . Die M .Abt . 6 er¬

läßt selbst den Bescheid an die Partei und sendet den
„Spiegel " mit einer Abschrift der Erledigung an die Fach¬

rechnungsabteilung zurück . Das Ansuchen selbst verbleibt
in der M .Abt . 6.

Verzögerungszuschläge:
Die Akten gelangen wie die Stundungsansuchen in die

Fachrechnungsabteilung . Die weitere Behandlung erfolgt in
der bisher vorgeschriebenen Weise (Erlässe der M .Abt . 5
vom 12 . Dezember 1928 , Z . 320/28 , und 3 . Mai 1929,
Z . 99/29 .) . Die Fachrcchnungsabteilung hat den Akt und
zwar im kürzesten Wege nur dann an das Fürsorgeabgabe¬
referat zu leiten , wenn eine Aeußerung über einen Revisions¬
nachtrag abzugeben ist oder der Verzögerungszuschlag zugleich
mit der Gebühr bezahlt wurde . Eine solche als notwendig er¬
kannte Aeußerung hat das Referat zu dem etwa unmittelbar
bei ihm eingelangten Ansuchen zugleich bei Uebermittlung
des Aktes an die Fachrechnungsabteilung abzugeben . Die
Vorschriften der M .Abt . 5 werden nur hinsichtlich jener
Ansuchen durchbrochen , die den Verzögerungszuschlag von
noch nicht bezahlten Abgabebeträgen betreffen . In diesen
Fällen wird das Ansuchen , falls die Gebühr nicht innerhalb
eines Jahres bezahlt wird , der Beschwerdekommission mit
dem Anträge auf Abweisung vorgelegt . Die Akten werden
ebenfalls in Sammelmappen der M .Abt . 6 vorgelegt . Die
M .Abt . 6 stellt die Beschlüsse der Beschwerdekommission in
folgenden Gruppen zusammen : Nachsicht des V .Z . gegen Z .,
Herabsetzung des V .Z ., Abweisung . Dazu kommt nunmehr
noch ein 4 . Verzeichnis , das differenzierte Erledigungen
eines Ansuchens betrifft (zum Beispiel Nachsicht des einen
Teiles und Herabsetzung oder Abweisung des anderen
Teiles des V .Z .). Die Verzeichnisse gelangen an das
Bezirksamt , das im Sinne des Erlasses der M .Abt . 6 vom
28 . Jänner 1928 , M .Abt . 6/701/28 , vorgeht . Die Verständi¬
gung der Partei besorgt das Fürsorgeabgabereferat.

Abgelegt werden die Sammelverzeichnisse nach dem
Datum der Beschlüsse der Beschwerdekommission . Die Fach¬
rechnungsabteilungen haben , falls Vorlageakten länger als
6 Monate in der M .Abt . 6 liegen , Weisungen der M .Abt . 6
über die Weiterbehandlung dieser Akten einzuholen.

Beschwerden:
Diese , sowie der Mengang werden vom Referenten

auf dem Katasterblatt entsprechend vorgemerkt . Die M .Abt . 6
übermittelt die Vorlagehefte von Beschwerden , in denen die

Bemessuugsfälle mit den Entscheidungsbeschlüssen der
Beschwerdekommission enthalten sind , den Bezirksämtern.
Die Bezirksämter besorgen die Verständigung der Partei
aus diesen Heften . Das Konzept (Durchschlag ) hat beim Akte
zu verbleiben . Die Beschwerdeakten werden gleichzeitig mit
den Abrechnungen beim Fürsorgeabgabereferat aufbewahrt.

Die Jntimation der Beschlüsse der Beschwerdekom¬

mission an die Partei hat in folgender Form zu erfolgen:

Betreff . Wien , am

An Herrn (die Firma)

Die Beschwerdekommission für Gemeindeabgaben
(8 26 des Landesgesetzes vom 29 . August 1922 , L .G .Bl . für
Wien Nr . 126 ) hat mit Beschluß vom . M .Abt . 6/ . .
über die Beschwerde des Herrn (der Firma ) .
gegen den Zahlungsauftrag Nr . (gegen die Entschei¬
dung ) des magistratischen Bezirksamtes für den . . . Bezirk
vom . . womit . der Fürsorgeabgabe
unterzogen wurde (n ), folgende Entscheidung gefällt:

(folgt die Entscheidung samt Gründen ) .

Gegen diese Entscheidung ist im administrativen
Jnstanzenzug eine weitere Beschwerde unzulässig.

Der Bezirksamtsleiter:
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Bei gänzlicher  Stattgebung der Beschwerde ent¬
fällt die Rechtsmittelbelehrung.

Rückvergütungsansuchen , gutächtliche
Aeußerungen  u . dgl.

Bei diesen Geschästsstücken wird der Aktengang nur
auf dem Katasterblatte festgehalten und das erledigte Ge¬
schäftsstück im Referate abgelegt.

Strafen.
Der bisherige Vorgang bei Behandlung der Straf¬

akten bleibt unverändert . Die einzelnen Straffälle , Straf-
bcrufungen und Strafratenansuchen werden wie bisher im
Strafeingangsbuch eingetragen , die beiden letzterwähnten
Fälle mit Ordnungsnummern . Die Abrechnungen werden
wie bisher vor der Registrierung dem Strafakte entnommen.

65 . Vcrwaltungsabgaben , Rückvergütung.

M .D .K . 213/29 . Wien,  am 27 . Mai 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Bei der Kontrolle der rückvergüteten Verwaltungs¬
abgaben wurde festgestellt , daß die Rückvergütungs¬
anweisungen vielfach von nicht zeichnungsberechtigten Per¬
sonen gefertigt sind . Auch wird häufig unterlassen , im Falle
eines Wechsels in der Person der Zeichnungsberechtigten
eine Anzeige an die Fachrechnungsabteilung 11a und au
das Kontrollamt zu erstatten.

Es wird daher der Erlaß der Magistratsdirektion vom
23 . April 1927 , M .D ./K . 124/27 , abgedruckt im Verordnungs¬
blatte Heft VI1/1927 unter Nr . 42 , in Erinnerung gebracht
und zugleich angeordnet , daß alle Aemter , Anstalten und
Betriebe , die für die Rückvergütungsanweisungen zeichnungs¬
berechtigten Personen mit dem Stichtagevom
1. Juni  1929 der Fachrechnungsabteilung 11a und dem
Kontrollamte neuerlich bekanntzugcben haben.

66 . Städtische Abgaben , Ausfolgung von Posterlag-
schcinen.

M .D . 3797/29 . Wien,  am 31 . Mai 1929.

/An die M .Abt . 5 , an alle magistratischen Bezirksämter , an
die Expositur Stadlau , an die Direktion des Rechnungs¬
amtes , an den Vorstand des Steuerdienstes , an den Vorstand
des Kassendicnstes , an den Leiter der Zentralrechnungsab¬
teilung , an die . Zentralrechnungsabteilung , Giro - und Sal¬
dierungsstelle und Stelle lick , an die Fachrechnungsabteilung
lick , an die Fachrechnungs - und Rechnungsabteilungen sämt¬
licher magistratischen Bezirksämter und an die Kassiere der

magistratischen Bezirksämter .)

Es kommt wiederholt vor , daß von einzelnen Ab¬
teilungen der magistratischen Bezirksämter Parteien , die
Erlagscheine für zentral verwaltete städtische Abgaben be¬
gehren , unnötig ins Rathaus geschickt werden , obwohl solche
Postcrlagscheine bei den Kassieren der magistratischen Bezirks¬
ämter erhältlich sind.

Es wird daher der Erlaß der Magistratsdirektion vom
8 . März 1926 , M .D ./K . 20/26 , abgedruckt im Verordnungs-
blatte Heft VI/1926 unter Nr . 52 , über die Ausgabe von
Postcrlagscheinen zur Einzahlung städtischer Abgaben in Er¬
innerung gebracht , dem zufolge Posterlagscheine für die
Ueberwcisung von zentral verrechneten städtischen Abgaben
in den magistratischen Bezirksämtern von den Kassieren
ausgegeben werden . Der Erlaß hat seitdem nur insoferne
eine Acndcrung erfahren , als nun schon vom Postspar¬
kassenamte Posterlagschcine mit dem Aufdruck „ Kraftwagcn-
abgabe " , „ Lustbarkeitsabgabe " , „ Nahrungs - oder Genuß¬
mittelabgabe " , „ Plakatabgabe " , „ Anzeigenabgabe " , „ Frem¬
denzimmerabgabe " , „ Hauspersonalabgabe " und „ Wert¬

zuwachsabgabe " aufgelegt wurden . Bei diesen Abgaben ent¬
fällt daher die besondere Bezeichnung der Erlagscheine durch
die Kassiere.

Bei der Anforderung von Postersagscheinen bei der
Zcntralrechnungsabteilüng , Giro - und Saldierungsstelle , ist
bei diesen Abgaben immer außer der benötigten Anzahl auch
die Abgabe , für die sie gewünscht werden , anzugeben.

67 . Filmverordnung , Einhaltung der Vorschriften.

M .D . 280/29 . Wien,  am 31 . Mai 1929.

(An die M .Abt . 53 , an alle magistratischen Bezirksämter und
die Expositur Stadlau .)

Amtliche Erhebungen haben ergeben , daß von Filmleih-
onstalten die Vorschriften der Filmverordnung / Verordnung
vom 31 . Jänner 1922 , B .G .Bl . Nr . 79 ) vielfach übertreten
und insbesondere die in den Ausgabe - und Bildwerferräumen
der Leihanstalten zulässigen Höchstmengen an Filmen über¬
schritten werden.

Da vom Standpunkte der öffentlichen Sicherheit und
wegen der besonderen Feuergefährlichkeit der Filme alle An¬
ordnungen der Filmverordnung genau eingehalten werden
müssen , ist auf die Beachtung aller in Betracht kommenden
Bestimmungen der Filmverordnung in solchen Gewerbe¬
betrieben besonderes Gewicht zu legen und bei Ueber-
tretungen nötigenfalls mit strengen Strafen vorzugehen.

68 . Erkennungskarten für städtische Angestellte , Erneue¬
rung für das Jahr 1930.

M .D . 3753/29 . Wien,  am 1. Juni 1929.

(An alle Aemter , Anstalten und Betriebe mit Ausnahme des
Kontrollamtes .)

Zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Straßen-
bahuerkennungskarten der städtischen Angestellten für das
Jahr 1930 müssen diese mit neuen Wertmarken versehen
werden.

Hiezu ist von allen städtischen Acmtern , Anstalten und
Betrieben ein Verzeichnis der dort in Verwendung stehenden
Angestellten , die Anspruch auf Erkennungskarten haben
(Gemeinderatsbeschlüsse P . Z . 13517 vom 17 . September
1920 , P . Z . 16133 vom 4 . November 1920 , Stadtsenats¬
beschluß P . Z . 16949 vom 23 . November 1920 , Beschlüsse
der Gemeinderatsausschüsse I und VIII , Z . 967 vom 28 . No¬
vember 1923 , Z . 1447 vom 29 . September 1924 , endlich
Z . 1615 vom 13 . Oktober 1924 ), nach dem untenstehenden
Muster in zweifacher Ausfertigung an die Abteilung für
Karteuausgabc und Fahrtbegünstigungen der städtischen
Straßenbahnen , VI . Rahlgasse 3, einzusenden . Eine dritte
Durchschrift ist bei der Dienststelle zurückzubehalten.

In die Liste sind alle zur Zeit der Ausfertigung zu¬
geteilten Angestellten , auch die Erkrankten oder Beurlaubten,
nach den Nummern der Erkennungskarten arithmetisch ge¬
ordnet aufzunehinen . Es sind auch jene Angestellten , die
ermäßigte Zeitkarten benützen , unter Angabe der Nummer
ihrer Erkennungskarte , die die Voraussetzung für den Bezug
ermäßigter Zeitkarten bildet und daher für das Jahr 1930
erneuert werden muß , in die Liste einzusetzen.

Die Anspruchsberechtigung auf Ausfolgung der Erken¬
nungskarte ist strenge zu überprüfen ; die Liste ist mit dem
Amtsstempel zu versehen und durch den Vorstand (Leiter)
verantwortlich zu fertigen.

Die Listen können sofort nach Fertigstellung der Direk¬
tion der städtischen Straßenbahnen übermittelt werden,
müssen jedoch bis längstens 30 . Juni 1929 dort einlangen.

Nachtragsltsten werden nicht berücksichtigt.



60

Gleichzeitig mit der Liste ist für jede in der Liste
genannte Karte 1 8 abzugeben (50 § Fahrkartensteuer , 50 8
Verwaltungskostenbeitrag ). Die Vergebührung der angefor-
dcrten Karten erfolgt also diesmal gleichzeitig mit der
Anforderung . Wenn der Kartenstamm erneuert werden muß,
werden die für diese Arbeit aushaftenden 50 8 gelegentlich
der Kartenausgabe eingehoben.

Im Laufe des Monates September werden die ein¬
zelnen Dienststellen von der Straßcnbahndirektion verständigt
werden , wann und wo die Erneuerung der in ihrer Liste
angeführten Erkennungskarten stattsindet . Die Erkennungs¬
karten können dann zur Erneuerung von jeder Dienststelle
gesammelt übergeben werden.

In der Zwischenzeit versetzte Erkennungskarteninhaber
sind von der Dienststelle , in deren Liste sie ausgenommen
wurden , rechtzeitig von dem Erneuerungstermin und -ort
in Kenntnis zu setzen.

Die angegebenen Fristen sind genauestens einzuhalten.
Ausnahmen können von der Straßenbahndirektion aus
Gründen wirtschaftlicher Arbeitseinteilung nicht zugestanden
werden . Bei Versäumung der Termine kann eine Erneuerung
der Karten erst in der zweiten Hälfte Jänner 1930 durch¬
geführt werden.

Erfahrungsgemäß muß alljährlich anläßlich der Er¬
neuerung der Erkennungskarten eine größere Anzahl wegen
Wohnungswechsel , Namensänderung oder wegen nicht ent¬
sprechenden oder schadhaften Lichtbildes umgcschrieben werden,
lim Verzögerungen bei der Verlängerung der Gültigkeits¬
dauer zu vermeiden , empfiehlt es sich, derartige Karten schon
jetzt umschreiben zu lassen.

Zur Aufklärung wird hiebei noch bemerkt:
Die bei den Erkennungskarten zur Verwendung gelan¬

genden Lichtbilder  müssen — nach den Fahrpreis-
bestimmungen für die städtischen Verkehrsmittel in Wien —
aus der letzten Zeit  stammen , die Person,  für
welche die Erkennungskarte ausgefertigt werden soll oder
ausgefectigt wurde , leicht und unzweifelhaft er¬
kennen lassen , 6 : 6 cm groß  sein (Brustbild , Kopf-
größe etwa 3 cm ) und einen glatten , das heißt ein¬
tönigen Hintergrund  haben . Lichtbilder mit Blatt-

Muster für die  Liste.

Bezeichnung der Dienststelle : . Fernsprechnummer r . . . .
(ist genau und deutlich anzuführen ) Klappe Nr.

werk, Vorhängen , Fensterkreuzen und ähnlichem als Hinter¬
grund werden nicht angenommen.

Die Gültigkeit der Erkennungskarten der Ruheständler
wird im Kartcnausgabc - und Fahrtbegünstigungsbureau , VI.
Rahlgasse 3, in der Zeit zwischen dem 6. und 23. No¬
vember  1929 an allen Werktagen zwischen 9 und 13 Uhr
verlängert werden.

Mitzubringen ist die Erkennungskarte und der Melde¬
zettel.

Es empfiehlt sich, daß die Erkennungskartenbesitzer mit
den geraden Kartcnnummern an den geraden Tagen , die mit
den ungeraden Kartennummern an den ungeraden Tagen
vorsprechen.

Dienstliche Mitteilungen von Amts¬
stellen.

Oestcrrcirhische Bankrate , Aendcrung.

M .Abt . 4/Ba 28/29 . Wien,  am 3. Mai 1929.

(An alle Acmter , Anstalten , Betriebe und Unternehmungen .)
Die Desterreichische Nationalbank hat den Zinsfuß für

den Eskompt von Wechseln usw . vom 24. April 1929 ange¬
fangen bis auf weiteres mit 7 )4 Prozent festgesetzt.

Ladenschluß im Handelsgewerbe.

M .Abt . 53/4687/29 . Wien,  am 27. Mai 1929.

Ueb erficht nach dein Stande vom  16 . Mai  1929.
I . Kleinhandel mit anderen Waren als Lebensmitteln.

Ladenschluß in der Zeit vom 1. Jänner bis 30 . No¬
vember um 6 Uhr abends;

Ladenschluß in der Zeit vom 1. Dezember bis 24. De¬
zember um 7 Uhr abends;

Ladenschluß in der Zeit vom 25. Dezember bis zum
vorletzten Werktag des Jahres um 6 Uhr abends;

Ladenschluß am letzten Werktag des Jahres um 7 Uhr
abends;

Ladenschluß an den sechs Werktagen während der Woche
der Wiener Frühjahrsmesse und der Wiener Herbstmesse,
am Karsamstag und Pfingstsamstag um 7 Uhr abends.

(Verordnung vom 14. Mai 1929, L.G .Bl . f. Wien
Nr . 21.)
II . Straßenhandcl mit anderen Waren als Lebensmitteln.

Geschästsschluß beim Straßenhandel mit Ansichtskarten
ganzjährig um 7 Uhr abends.

(Verordnung vom 11. Dezember 1919, n.ö. L.G . u.
Vdg .Bl . Nr . 390 .)

Kleinhandel mit Benzin und Maschinenöl bei Benzin¬
zapfstellen auf der Straße unbeschränkt.

(Verordnung vom 11. Februar 1926, L .G .Bl . f. Wien
Nr . 17.)

Geschästsschluß beim sonstigen Straßenhandel mit
anderen Waren als Lebensmitteln wie bei I.

(Verordnung vom 14. Mai 1929, L.G .Bl . f. Wien
Nr . 21.)

III. Kleinhandel und Straßenhandel mit Naturblumen.
Laden (Geschäfts )schluß in der Zeit vom 1. Jänner

bis 31. Mai um 7 Uhr abends;
Laden (Geschäfts )schluß in der Zeit vom 1. Juni bis

15. September um 6 Uhr abends;
Laden (Geschäfts )schluß in der Zeit vom 16. September

bis 31. Dezember um 7 Uhr abends.
(Verordnung vom 11. Dezember 1919, n .ö. L .G . u.

Vdg .Bl . Nr . 390, und Verordnung vom 19. Juni 1925,
L .G .Bl . f. Wien Nr . 30 .)

IV. Kleinhandel mit Lebensmittelnund Kleinverschleiß der
Lcbensmittelerzeugungsgcwerbe.

Ladenschluß in der Zeit vom 1. Jänner bis 30. No¬
vember um 7 Uhr abends;

Ladenschluß in der Zeit vom 1. Dezember bis 24 . De¬
zember um 148 Uhr abends;
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Ladenschluß in der Zeit vom 25. Dezember bis 31. De¬
zember uni 7 Uhr abends;

Ladenschluß an Werktagen während der Wiener Früh¬
jahrsmesse und der Wiener Herbstmesse (mit Ausnahme der
Anfallenden Samstage ) um 168 Uhr abends;

Ladenschluß an allen Samstagen sowie an Werktagen
unmittelbar vor allgemeinen Feiertagen , an denen dem Her¬
kommen nach das Ladengeschäft ruht , in der Zeit vom
1. Jänner bis 30. November und 25. Dezember bis 31 . De¬
zember um 8 Uhr abends;

Ladenschluß an allen Samstagen sowie an Werktagen
umittelbar vor allgemeinen Feiertagen , an denen dem Her¬
kommen nach das Ladengeschäft ruht , in der Zeit vom 1. De¬
zember bis 24. Dezember und an den beiden Samstagen in
der Woche der Wiener Frühjahrsmesse und der Wiener Herbst¬
messe um 169 Uhr abends.

(Verordnung vom 14. Mai 1929, L.G .Bl . f. Wien
Nr . 21.)

V . Straßenhandel mit Lebensmitteln.

Geschäftsschluß in der Zeit vom 1. Jänner bis 30. No¬
vember um 8 Uhr abends;

Geschäftsschluß in der Zeit vom 1. Dezember bis
24. Dezember um 169 Uhr abends;

Geschäftsschluß in der Zeit vom 25. Dezember bis
31. Dezember um 8 Uhr abends;

Geschäftsschluß an den Werktagen während der Wiener
Frühjahrsmesse und der Wiener Herbstmesse (mit Ausnahme
der einfallenden Samstage ) um 169 Uhr abends;

Geschäftsschluß an allen Samstagen sowie an Werk¬
tagen unmittelbar vor allgemeinen Feiertagen , an denen
dem Herkommen nach das Ladengeschäft ruht , in der Zeit
vom 1. Jänner bis 30 . November und 25. Dezember bis
31. Dezember um 9 Uhr abends;

Geschäftsschluß an allen Samstagen sowie an Werk¬
tagen unmittelbar vor allgemeinen Feiertagen , an denen
dem Herkommen nach das Ladengeschäft ruht , in der Zeit
vom 1. Dezember bis 24. Dezember und an den beiden
Samstagen in der Woche der Wiener Frühjahrsmesse und
der Wiener Herbstmesse um 1610 Uhr aöends.

(Verordnung vom 14. Mai 1929, L.G .Bl . f. Wien
Nr . 21.)

Geschäftsschluß beim Feilbieten frisch gerösteter Kasta¬
nien um 9 Uhr abends.

(Erlaß vom 16. September 1925, M .Abt . 53/935/25 .)
Geschästsschluß beim Feilbieten von Lebensmitteln auf

Straßenständen im Prater um 10 Uhr abends.
(Verordnung vom 14. September 1921, L.G .Bl . f. Wien

Nr . 108.)
Geschäftszeit beim Feilbieten von kalten und heißen

Wurstwaren mit und ohne Zutaten (Senf , Kren oder
Paprika ), von kalten Fleischwaren und Speck, von Brot und
Gebäck, von Käse, Butterbrot , Fischkonscrven und Eiern,
von konservierten Gurken , Obst, Schokolade - und Zucker¬
waren auf Straßenständen von 10 Uhr abends bis 5 Uhr
früh.

(Verordnung vom 14. März 1928, L.G .Bl . f. Wien
Nr . 10.)

VI . Kleinhandel und Straßcnhandel mit Zuckcrbäckerwaren
und Zuckcrwarcn , Kleinverschlciß im Zuckerbäckcrgcwerbe.

Laden (Geschäfts )schluß während des ganzen Jahres um
8 Uhr abends;

Laden (Geschäfts )schluß an allen Samstagen sowie an
Werktagen unmittelbar vor allgemeinen Feiertagen , an denen
dem Herkommen nach das Ladengeschäft ruht , um 9 Uhr
abends.

(Verordnung vom 1. Juli 1922, L .G .Bl . f. Wien
Nr . 91.)

Die zwanzig Tage , an denen im Sinne des K 96 b,
Ziffer 6, der Gewerbeordnung eine Hinausschiebung des
Ladenschlusses auf 9 Uhr abends eintritt , werden alljährlich
neu verlautbart . (Im Jahre 1929 die Montage und Freitage
in der Zeit vom 3. Juni bis 9. August ; Verordnung vom
23. April 1929, M .Abt . 53/3514/29 .)

Geschäftsschluß beim Feilbieten von Gefrorenem von
Haus zu Haus nach § 60, Absatz 5, der Gewerbeordnung
wie oben.

(Verordnung vom 1. Juli 1922, L.G .Bl . f. Wien
Nr . 9t .)

VIl . Großhandel, Bcrmittlungs - und Kommissions¬
geschäfte usw.

Bei Handelsgewerben , welche Waren vornehmlich oder
ausschließlich nicht unmittelbar an Verbraucher absetzen
(Großhandel ), ferner bei solchen Verkaufsniederlagcn der
Erzeugungsgewerbe , welche nicht vornehmlich oder ausschließ¬
lich Kleinhandel betreiben , endlich bei Vermittlungs - und
Kommissionsgeschäften sowie beim Speditionsgewerbe sind
die Betriebsräumlichkeiten für den Parteienverkehr spätestens
um 6 Uhr abends zu schließen.

Im Großhandel , in den Kontoren der Erzeugungs-
gcwcrbe , insoweit nicht ihre Tätigkeit mit dem Erzeugungs-
vrozesse im unmittelbaren Zusammenhänge steht, sowie in
Vermittlungs - und Kommissionsgeschäften sind die Ge-
schäftsräumlichkcitcn an Samstagen von 2 Uhr nachmittags
an , soweit Säuberungs - und Jnstandhaltungsarbeiten vor¬
genommen werden , von 4 Uhr nachmittags an geschloffen
zu halten (ß 96 «, Absatz 4, der Gewerbeordnung und Ar¬
tikel 2, Ziffer I , des Gesetzes vom 15. Mai 1919, St .G .Bl.
Nr . 282.).

Sonntagsruhe , Ausnahmen für den Kleinhandel mit
flüssigen Brennstoffen nnd Maschinenöl und für Wechsel¬

stuben auf Bahnhöfen.

M .Abt . 53/4060/29 . Wien,  am 7. Mai 1929.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat
mit dem Erlasse vom 29. April 1929, Z . 30751/Abt . 4/29,
auf die Verordnung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung vom 16. April 1929, B .G .Bl . Nr . 156, auf¬
merksam gemacht.

Mit dieser Verordnung , die am 1. Mai 1929 in Wirk¬
samkeit getreten ist, wird der Kleinverschlciß von Benzin,
Benzol und anderen flüssigen Brennstoffen unter ausschließ¬
licher Benützung von Zapfstellen sowie der Kleinverschleiß
von Maschinenöl , soweit er mit dem Kleinverschleiß der an¬
geführten Art verbunden ist und von Zapfstellen aus erfolgt,
an Sonntagen uneingeschränkt gestattet.

Mit der gleichen Verordnung wird ferner die Arbeit
an Sonntagen in Wechselstuben auf Bahnhöfen gestattet.
Diese Ausnahmsbestimmung gilt jedoch nur für jene Bahn¬
hofwechselstuben, die zu den im Artikel I des Gesetzes vom
3. Dezember 1924 , B .G .Bl . Nr . 427, bczeichneten Betrieben
gehören , das sind jene, die von Einzelpersonen , offenen
Handelsgesellsckaften , Kommanditgesellschaften und Gesell¬
schaften mit beschränkter Haftung betrieben werden . Diese
Ausnahmsbestimmung erstreckt sich somit nicht auf Wechsel¬
stuben , die von Banken im Sinne des Artikels V, lit . ü,
des Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung auf Bahn¬
höfen betrieben werden.

Druckfehlerberichtigung.
Bedienerinnen , Krankcnversichcrungspflicht.

M .Abt . 14/R 12/29. Wien,  am 20. Mai 1929.

In der Inhaltsangabe (erster Absatz) des im Heft
V/1929 des Verordnungsblattes auf Seite 47 veröffent¬
lichten Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes hat es
in der zweiten Zeile von oben statt „Verwaltungsverfahren"
richtig zu heißen „Verwaltungsstrafverfahren " .

Kundmachungen des Wiener Magi¬
strates.

Kehrordnung für Wien.
M .Abt . 52/128/29 . Wien,  am 4. April 1929.

Auf Grund des § 5 des Landesgesetzes vom 19. März
1892, L.G . und V .Bl . Nr . 18, wird über die Reinigung der
Rauchfänge und Feuerstätten in Wien folgendes verfügt:

l . Allgemeines.
8 1.

Gegenstand und Zeit der Kehrung.
1. Alle Rauchfänge und sonstigen Leitungen für Rauch-

und Abgase, wie Rauchfangrohre , -schläuche (Poterien ),
-aufsätze und Rauchzügc , alle Feuerstätten und ihre Rauch-
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rohre sind der notwendigen Reinigung (Kehrung ) zu unter¬
ziehen.

2 . Zeit und Anzahl der Kehrungen sind von der Be¬
schaffenheit der Anlagen und von der Art und Stärke ihrer
Feuerung abhängig . Es muß rechtzeitig und derart gekehrt
werden , daß eine Belästigung oder Gefährdung durch Rauch-
und Abgase oder eine Entzündung der Ablagerungen ver¬
mieden wird.

8 2.
Kehrung durch Rauchfangkehrer.

Das Reinigen (Kehren ) der im § 1 angeführten Gegen¬
stände —- mit Ausnahme der im 8 3 genannten — und das
mit der Kehrung zusammenhängende Äusräumen und Ent¬
fernen der Ablagerungen (Ruß , Pech , Asche und dergleichen)
darf nur von befugten Rauchfangkehrern besorgt werden.

8 3.

Kehrung durch andere Personen.
1 . Das Reinigen (Kehren ) der eisernen Oefen und

kleinen verschiebbaren Herde , der Kachelöfen und der zuge¬
hörigen Einmündungsrohre sowie das Ausräumen und Ent¬
fernen der Ablagerungen kann der Wohnungs (Betriebs )inhaber
selbst ausfllhren oder ausführcn lassen.

2 . Das Reinigen der Feuerzüge von Dampf - oder
Warmwasserkesieln können die Besitzer selbst unter der Lei¬
tung der für die Kesselwartung Verantwortlichen oder durch
befugte Rauchfangkehrer besorgen . lassen.

8 4.
K eh r fri ste n.

1. In der Regel sind während der Dauer der Benützung
die engen Rauchfänge , ihre Aufsätze , Schläuche und Rohre
jede achte Woche , schliefbare Rauchfänge samt ihren Rauch¬
rohren sowie die Feuerstätten jede sechzehnte Woche , Schorn¬
steine für Dampfkesselfeuerungcn und dergleichen sowie die
zugehörigen Rauchkauäle (Füchse ) jede zwölfte Woche zu
kehren.

2 . Wenn bei der Kehrung eines Rauchfanges die Ab¬
lagerungen mangels eines Putztürchens nur durch den Herd
entfernt werden können , so ist gleichzeitig auch dieser vom
Rauchfangkehrer zu kehren.

3 . Rauchfänge für Gasfeuerungen einschließlich der
Einmündunosstellen der Gasabzugsrohre sind während der
Dauer der Benützung jede sechzehnte Woche , jedenfalls aber
vor Beginn der Hcizzeit zu reinigen . Münden in einen Rauch¬
fang für feste Brennstoffe auch Abzüge für Gasfeuerungen
ein . so sind nach jedesmaliger Rauchfangkehrung auch die
Einmündungsstcllcn dieser Gasfeuerungen zu kehren.

4 . Schliefbare Rauchfänge , die sich im oberen Teile
wesentlich verengen oder einen engen Aussatz haben , sind so
oft wie enge Rauchfänge zu kehren . Schutzdächer auf schlief¬
baren Rauchfängen gelten nicht als Verengung des Rauch¬
fanges.

8 5.

Abänderung der Kehrfristen.
Ueber Ansuchen des Rauchfangkehrers oder der Partei

(Hauseigentümer , Hausverwalter , Mieter ) kann der Magistrat
— Feuerwehr der Stadt Wien — je nach der Beschaffenheit
der Anlage und nach der Art und Stärke ihrer Feuerung
kürzere oder längere als die im 8 4 angeführten Kehrfristen
fcstsetzen oder die Kchrverpflichtung zur Gänze aufhebeu.

8 6.
Durchführung der Kehrordung.

1. Durch die Kchrarbeiten darf die gewöhnliche Benützung
der Feuerstätten nicht behindert und eine vermeidbare Belä¬
stigung nicht verursacht werden.

2 . In der Zeit von 5 Uhr nachmittags bis 467 Uhr
früh darf nur mit Zustimmung des Hauseigentümers und
der Mieter gekehrt werden , ausgenommen sind Gewerbe¬
betriebe , in denen die Kehrung wegen der besonderen Be-
triebsverhältnissc nur in dieser Zeit vorgenommen wer¬
den kann.

3 . Bei jeder  Kehrung sind die Rauchfänge und Rauch¬
leitungen in ihrer ganzen Länge zu reinigen und die Abla¬
gerungen zu entfernen.

8 7.
Ausbrennen von Rauchfängen.

1 . Enge Rauchfänge , die durch Kehrung nicht mehr ent¬
sprechend gereinigt werden können , sind durch den für die
Hauskehrung bestellten Rauchfangkehrer auszubrennen.

Das Ausbrennen ist mindestens zwölf Stunden vorher
dem Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien — und dem
^ständigen Bezirkspolizeikommissariate anzuzeigen . Für die
Dauer des Ausbrennens hat der Rauchfangkehrer am Haus¬
tor eine rote Tafel mit der deutlich lesbaren Aufschrift
„Rauchfangausbrennen " anzubringen.

3 . Es darf nur bei Tag und zur gleichen Zeit im selben
Hause bloß ein Rauchfang ausgebrannt werden . Bei heftigem
Wind , strengem Frost und großer Hitze ist das Ausbrcnnen
unzulässig.

4 . Der Rauchfangkehrer hat beim Ausbrennen dafür
zu sorgen , daß die dem Rauchfange zunächst gelegenen Dach¬
bodenöffnungen verschlossen werde » , daß bei den Ausräum-
und Rauchfangputztürchen Löschwasser bereitgehalten , der
Rauchfang in jedem Geschosse überwacht und der Funkenflug
beobachtet wird.

8 8.
Belehmen von , Rauchfängen.

Schliefbare Rauchfänge dürfen nicht ausgebrannt wer¬
den . Ist eine entsprechende Reinigung durch Abkratzcn des
Pechs nicht mehr möglich , so ist der Rauchfang innenseitig
soweit als notwendig mit einem Lehmanstrich zu versehen.

8 9.

Untersuchung unbenützter Rauchfänge.
1 . Nicht benützte Rauchfängc sind jährlich einmal sowie

vor ihrer Wiederbenützung durch den für die Hauskehrung
bestellten Rauchfangkehrer zu untersuchen.

2 . Wenn eine neue Einmündung in einem Rauchfang
hergestellt oder eine bestehende Einmündung für eine anders¬
artige Feuerstätte verwendet werden soll , so muß die Zu¬
lässigkeit vorher durch den für die Hauskehrung bestellten
Rauchfangkehrer festgestcllt werden.

H . Pflichten des Hauseigentümers (Hausverwalters , Haus-
sorgers ) und Mieters.

8 10.
Pflicht zur Veranlassung der Kehrung und

Tragung der Kosten.
1 . Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet , das regel¬

mäßige Kehren der im 8 2 erwähnten Kehrgegenstände und
die im 8 9 , Absatz 1, erwähnte Untersuchung aus seine Kosten
besorgen zu lassen und hiefür einen befugten Rauchfangkehrer
zu bestellen . Diese Bestellung und jeder Wechsel des Rauch¬
fangkehrers ist dem Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien
— anzuzeigen.

2 . Wenn der Hauseigentümer die Nichibenützung eines
Kehrgegcnstandes dem Rauchfangkehrermeister mindestens drei
Tage vor dem Kehrtage schriftlich angezeigt hat , so ist er von
der Verpflichtung , die Kehrung auf seine Kosten vornehmen
zu lassen , befreit.

3 . Das Reinigen der im K 3 angeführten Kehrgegen¬
stände haben die Wohnungs (Betricbs )inhaber auf eigene
Kosten zu besotgen.

8 11.
Vereinbarung der Kehrtage.

Der Hauseigentümer hat mit dem Rauchfangkehrer¬
meister für das ganze Jahr die Tage der regelmäßigen Keh¬
rungen zu vereinbaren und diese durch einen vom Rauch¬
fangkehrermeister beizustellenden Anschlag an gut belichteter
und allgemein zugänglicher Stelle im Hause zu vcrlautbaren.

8 12.
Pflichten des Hauseigentümers , nach er¬

folgter Kehrung.
1 . Der Hauseigentümer hat sowohl die erfolgte Kehrung

als die Vornahme der Ueberprüfung durch den Rauchfang-
kehrcrmetster (88 19 und 23 ) jedesmal im Kehrbuche (8 21)
durch seine Unterschrift zu bestätigen.

2 . Das Kehrbuch ist im Hause sorgfältig aufzubewahren
und zur Einsicht für die behördlichen Organe bereitzuhalten.

3 . Er hat die ihm vom Rauchfangkehrer angezeigten,
beziehungsweise im Kehrbuche eingetragenen Mängel recht¬
zeitig beheben zu lassen.

4 . Unzukömmlichkeiten in der Kehrtätigkeit sind dem
Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien — unverzüglich
anzuzeigen.
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8 13.

Ermöglichung der Kehrung und Ueber-
prüfungen.

1. Der Hauseigentümer sowie die Mieter haben dafür
zu sorgen , daß dem Rauchfangkehrer an den verlautbarten
Kehrtagen , wie auch anläßlich der jährlichen Ueberprüfung
(Hauptüberprüfung 8 23 ) sämtliche Kehrgegenstände und
Rauchfangputztürchen leicht und gefahrlos zugänglich sind und
daß die Kehrung sowie die Entnahme der Ablagerungen un¬
gehindert vorgenommen werden kann.

2 . Die Rauchfangputztürchen dürfen nicht verstellt und
durch Unberufene nicht geöffnet werden ; sie sind stets in
gutem Zustande zu erhalten.

8 14.

Verhinderung der Kehrung.
Kann die Kehrung an dem verlautbartcn Kehrtage durch

Verschulden des Hauseigentümers oder einer Mietpartei nicht
vorgenommen werden , so hat der Schuldtragende die Kehrung
unverzüglich auf seine Kosten zu veranlassen ; er ist jedoch
dadurch nicht von der Zahlungspflicht für die verhinderte
Kehrung enthoben.

8 15.

Entfernung der Ablagerungen.
Die Entfernung der den Kehrgegenständen entnomme¬

nen Ablagerungen aus den Wohn - und Betriebsräumen ob¬
liegt den Mietern , aus allen übrigen Räumen des Hauses
dem Hauseigentümer , der auch dafür zu sorgen hat , daß die
Ablagerungen bis zu ihrer Abfuhr gefahrlos verwahrt wer¬
den können.

8 16.

Hausverwalter , Hausbesorger.
Ueberträgt der Hauseigentümer die ihm zukommenden

Verpflichtungen einem Hausverwalter oder Hausbesorger , so
sind diese für die Erfüllung verantwortlich.

III . Pflichten des Rauchfangkehrermeisters.
8 17.

Allgemeine Pflichten des Rauchfangkehrer¬
meisters.

1 . Der Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet , seine Ar¬
beiten nach den Bestimmungen dieser Kehrordnung fach - und
ordnungsgemäß und zcitgerecht entweder selbst anszuführen
oder durch seine Gehilfen ausführen zu laßen . Nimmt er die
Arbeit selbst vor , so obliegen ihm auch die Pflichte » des
Gehilfen.

2 . Bei einem Wechsel von Rauchfangkehrermeistern muß
der für die Hauskehrung bisher bestellte Meister die Kehr¬
arbeiten noch so lange weitcrführen , bis der andere Meister
diese Arbeiten übernommen hat.

8 18.

Verwendung von Gehilfen und Lehrlingen.
1 . Der Rauchfangkchrermeister darf nur Gehilfen ver¬

wenden , die nüchtern , verläßlich , gut beleumundet und für
die ihnen zugewiesene Arbeit geeignet sind.

2 . Lehrlinge dürfen nur unter feiner oder eines Ge¬
hilfen Aufsicht und Anleitung arbeiten.

3 . Der Rauchfangkehrermeister hat jedem Gehilfen die
Kehrgegenstände zuzuweisen und ihm die festgesetzten Kehr¬
tage mitzuteilen.

8 19.

Ueberwachung der Gehilfen.
Die Arbeit der Gehilfen hat er zu überwachen , dies

mindestens zweimal jährlich durch seine Unterschrift im Kehr¬
buche zu bestätigen und Pflichtversäumnisse , die eine Feuers¬
gefahr verursachen können , dem Magistrate — Feuerwehr der
Stadt Wien — anzuzeigen.

8 20.
Werkzeug für die Kehrarbeiten.

Er hat stets für die Beistellung und Verwendung zweck¬
entsprechender Werkzeuge zu forgen.

8 21.
Kehrbuch.

1 . In jedem Hause ist vom Rauchfangkehrermeister ein
Kchrbuch nach dem vom Magistrate vorgeschriebenen Muster
aufzulege » und zu führen . Der Ort der Auflegung ist in dem
im 8 11 vorgeschriebenen Anschlag anzugeben.

2 . Das ausgeschriebene Kehrbuch hat der Meister we¬
nigstens ein Jahr lang nach der letzten Eintragung aufzu¬
bewahren und behördlichen Organen auf Verlangen vorzu¬
weisen oder auszufolgen.

3 . Für Anlagen mit besonderen Kehrfristen und für
Theater oder sonstige größere Vergnügungsstätten sind eigene
Kehrbücher zu führen.

8 22.
Wahrnehmung von Uebel ständen.

1 . Der Rauchfangkehrermeister hat die bei den Kehr¬
arbeiten oder Untersuchungen wahrgenommenen Uebelstände
sofort dem Hauseigentümer oder der Mietpartei zur Ab¬
stellung bekanntzugcben.

2 . Wird ein solcher Uebelstand nicht behoben oder ist
Gefahr im Verzüge , so hat er unverzüglich die Anzeige an
den Magistrat — Feuerwehr der Stadt Wien — zu erstatten.

8 23.

Hauptüberprüfung.
1 . Der Rauchfangkehrcrmeister hat mindestens einmal

im Jahre in jedem Gebäude die vorschriftsmäßige Beschaffen¬
heit der Rauchfänge und Putztürchen zu überprüfen und hie¬
bei auf Feuerstätten und feuergefährliche Verhältnisse sein
Augenmerk zu lenken (Hauptüberprüfung ) .

2 . lieber die festgestellten Uebelstände hat er mit einer
vorgeschriebenen Drucksorte an den Magistrat — Feuerwehr
der Stadt Wien — zu berichten.

8 24.

Pflichten beim Rauchfan gausbrennen.
1. Der Meister oder verantwortliche Geschäftsführer

muß das Rauchfangausbrennen selbst leiten und ständig über¬
wachen sowie den Rauchfang vor und nach dieser Arbeit
untersuchen.

2 . Dem Ausbrennen hat er einen Gehilfen , bei Ge¬
bäuden mit mehr als drei Geschossen noch einen zweiten
Gehilfen beizuziehen.

3 . Nach dem Verlöschen des Brandes hat er die Zwi¬
schendecken und den Dachboden zu untersuchen und festzu¬
stellen , ob eine Feüersgefahr besteht.

4 . Im Kehrbuche ist der Tag des Ausbrennens und der
ausgebrannte Rauchfang anzumerken.

8 25.

Arbeitslisten.
Der Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet , dem Magi¬

strate — Feuerwehr der Stadt Wien — jährlich bis 1. Fe-
hruar Verzeichnisse der von ihm übernommenen Kehrarbeiten
unter Angabe der Kehrtage und der mit den Arbeiten in den
einzelnen Häusern Betrauten vorzulegen (Arbcitslisten ) .

8 26.

Planskizzen der Feuerungsanlagen.
Er hat über die Feuerungsanlagcn (Rauchfänge und

Feuerstätten ) der Häuser , in denen er die Kehrung besorgt,
Planskizzen anzufcrtigen und laufend zu erhalten . Ein Gleich¬
stück dieser Planskizzen ist dem Magistrate über Verlangen
vorzulegen.

8 27.

Arbeitsverpflichtung über behördlichen
Auftrag.

Jeder Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet , über Auf¬
forderung des Magistrates Untersuchungen und Kehrarbeiten
gegen die im behördlichen Tarife vorgesehenen Höchstpreise
vorzunehmen , bei einem Rauchfangfcucr in seinem Arheits-
bereiche jedoch die Arbeiten ohne Entschädigung durchzuführen.

IV . Pflichten des Rauchfangkehrergehilfen.
8 28.

Allgemeine Pflichten.
1. Der Gehilfe hat die ihm zugewiescncn Kehrarbeiten

nach den Bestimmungen dieser Kehrordnung sach- und ord¬
nungsgemäß durchzuführen und die festgesetzten Kehrtage ein¬
zuhalten.

2 . Findet er , daß ein nach 8 10 , Absatz 2 , als nicht
benützt angezeigter Kehrgegenstand dennoch benützt wird , so
hat er auch diesen zu kehren.

3 . Insbesondere hat er darauf zu achten , daß bei der
Kehrung und namentlich beim Hinunterlassen der Kugel Ruß
und Ablagerungen nicht in Wohn - und Betrtebsräume ge-
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trieben und daß die Einmündungen der Feuerstätten nicht
verlegt werden.

4. Nach der Reinigung hat er die Putzöffnungen der
Kehrgegenstände sorgfältig zu schließen.

5. Bei den Kehrarbeiten wahrgenommene Uebelständc
hat er dem Hauseigentümer oder dessen Bestellten , soweit sie
aber Feuerstätten in Wohn - und Bctricbsräumen betreffen,
der Partei zur Abstellung bekanntzugeben.

6. Die vollzogene Kehrung und die Vorgefundenen Uebel-
stände hat er im Kehrbuche einzutragen , die Eintragung selbst
zu unterfertigen und vom Hauseigentümer oder dessen Be¬
stellten mitfertigen zu lassen.

7. Er hat dem Meister rechtzeitig alle Fälle , in denen
er in seiner Kehrtätigkeit behindert wurde oder einen als
nicht benützt angezeigten Kehrgegenstand vorgefunden hat , und
schließlich alle wahrgcnommenen Uebelständc , die eine Fcuers-
gcfahr oder Rauchbelästigung verursachen können, mitzuteilen.

8 29.
Verbot der Annahme einer Vergütung.

Der Gehilfe darf für Kehrarbeiten weder vom Haus¬
eigentümer oder dessen Bestellten , noch von den Mietern eine
Vergütung in welcher Form immer verlangen oder annehmen.

V. Straf - und Zwangsmittel.
8 30.

Strafbestimmungen.
Die Nichteinhaltung der in dieser Kehrordnung auf¬

erlegten Pflichten wird an dem Schuldtragenden nach der
Feuerpolizeiordnung für Wien , Landesgesetz vom 19. März
1892, L.G . und V .Bl . Nr . 18, geahndet.

8 31.
Zwangsmittel.

1. Bestellt ein Hauseigentümer /Betricbsinhaber ) keinen
befugten Rauchfangkehrer oder läßt er die Vornahme der
Kehrarbeiten durch den von ihm bisher bestellten, ohne gleich¬
zeitig einen anderen zu bestellen, nicht zu, so wird vom Ma¬
gistrate — Feuerwehr der Stadt Wien — ein Meister des
Kebrbczirkes zur Durchführung der Kehrarbeiten bestellt. Bei
Gefahr im Verzüge kann der Magistrat — Feuerwehr der
Stadt Wien — die Kehrarbeiten auf Kosten des Hauseigen¬
tümers durch einen befugten Rauchfangkehrer vornehmen
lassen oder selbst vornehmen.

2. Macht sich ein Rauchfangkehrermeister bei Ausfüh¬
rung der Kchrarbeiten grober oder wiederholter Pflichtver¬
letzungen schuldig, so kann der Magistrat — Feuerwehr der
Stadt Wien — im Einvernehmen mit dem Hauseigentümer
nach Anhörung der Genossenschaft für dieses Haus einen an¬
deren Rauchfangkehrermeistcr des Kehrbezirkes bestellen.

VI . Schlußbestimmungcn.
8 32.

Handhabung der Kehrordnung.
Die Handhabung der Bestimmungen der Kehrordnung

— mit Ausnahme der Strafamtshandlungen — obliegt dem
Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien.

8 33.
- Inkrafttreten der Kehrordnung.
.Die Kehrordnung tritt mit dem Tage ihrer Kund¬

machung in Kraft ; gleichzeitig wird die Kehrordnung vom
Jänner 1922, M .Abt . 52/3016/21 , außer Kraft gesetzt.

Ladenschluß im Zuckerbäcker -, Kuchenbäcker -, Mandoletti-
bäcker und Lcbzcltcrgcwerbc und beim Kleinvcrschleiß
von Zuckerbäckcrwaren , Zuckerwaren , Kanditen und

Gefrorenem im Jahre 1929.

/Verordnung des Wiener Magistrates , M .Abt . 53, im staat¬
lichen Wirkungsbereiche vom 23. April 1929,

M .Abt . 53/3514/29 .)
Auf Grund des 8 96 Ir, Absatz 1, Ziffer 6, und des

8 96 Ir, Absatz 2, der Gewerbeordnung in der Fassung des
Gesetzes vom 15. Mai 1919, St .G .Bl . Nr . 282, wird der
Ladenschluß beim Warenverschleiß im Zuckerbäcker-, Kuchen¬
bäcker-, Mandolettibäcker - und Lebzeltergewcrbe und beim
Kleinvcrschleiß von Zuckerbäckerwaren, Znckcrwarcn , Kan-
dnen und Gefrorenem an den in die Zeit vom 3. Juni

bis 9. August 1929 fallenden Montagen und Freitagen mit
9 Uhr abends festgesetzt.

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung
in Wirksamkeit.

Regelung des Entgeltes für die Dienstleistungen der zur
gewerbsmäßigen Fremdcnführnng berechtigten Personen.

/Verordnung des Wiener Magistrates , M .Abt . 53, im staat¬
lichen Wirkungsbereiche vom 28. Mai 1929,

M .Abt . 53/2813/29 .)
Auf Grund des 8 54, Absatz 2, der Gewerbeordnung

und des 8 12 der Ministcrialverordnung vom 27. November
1922, B .G .Bl . Nr . 849, wird verordnet:

Die auf Grund einer Konzession nach 8 15, Punkt 4,
der Gewerbeordnung und die auf Grund einer Konzession
nach der Ministerialverordnung vom 27. November 1922,
B .G .Bl . Nr . 849, zur gewerbsmäßigen Fremdenführung be¬
rechtigten Personen dürfen für ihre Dienstleistungen und
zwar ohne Unterschied, ob eine oder gleichzeitig mehrere
Personen geführt werden , keine höheren als die nachstehend
aügegebenen Vergütungen beanspruchen:

I . Für Führerdienste in der Zeit zwischen 7 Uhr früh
und 8 Uhr abends,

1. wenn die Dienstleistung nicht mehr als 2 Stunden
dauert , für jede Stunde 5 8,

2. wenn die Dienstleistung mehr als 2 Stunden , aber
nicht mehr als 5 Stunden dauert , für die ganze Dienst¬
leistung 20 8,

3. wenn die Dienstleistung mehr als 5 Stunden , aber
nicht mehr als 9 Stunden dauert , für die ganze Dienst¬
leistung 30 8;

II . für Führerdienste in der Zeit zwischen 8 Uhr
abends und 7 Uhr früh,

1. wenn die Dienstleistung zwischen 8 Uhr abends
und 12 Uhr nachts stattfindet und nicht mehr als 2 Stunden
dauert oder wenn sie in die Zeit zwischen 5 und 7 Uhr
früh fällt , für jede Stunde 7 8,

2. wenn der Dienst zwischen 12 Uhr nachts und 5 Uhr
früh geleistet wird , für jede Stunde 10 8,

3. wenn die Dienstleistung zwischen 8 Uhr abends und
12 Uhr nachts stattfindet und mehr als 2 Stunden dauert,
für die ganze Dienstleistung 20 8,

4. wenn die Dienstleistung vor 12 Uhr nachts be¬
gonnen hat und längstens bis 5 Uhr früh , mindestens aber
4 Stunden dauert , für die ganze Dienstleistung 50 8.

Sofern nach den obigen Ansätzen eine Entlohnung
nach einzelnen Stunden vorgesehen ist, ist jede angefangene
Stunde als ganze Stunde zu berechnen.

Die Fremdenführer sind verpflichtet , ein mit dem Amts¬
siegel des Wiener Magistrates versehenes Exemplar dieser
Verordnung stets bei sich zu führen und vor Uebernahme
der beanspruchten Dienste unaufgefordert dem Auftraggeber
zur Einsicht vorzulegen.

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung
in Wirksamkeit.

Verzeichnis der im Bundcsgcsctzblatte für die Republik
Oesterreich veröffentlichten Gesetze, Vollzugsanweisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

158. Vereinbarung leichterer Vorschriften für die nach
dem internationalen Uebereinkommen über den Eisenbahn-
srachtverkchr von der Beförderung ausgeschlossenen oder nur
bedingungsweise zugelassencn Gegenständen im wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen Oesterreichs einerseits und
Deutschlands und der Tschechoslowakei anderseits.

159. Abkommen für die Instandhaltung der Grenz¬
zeichen an der österreichisch-italienischen Grenze.

160. Musiklehrerschaftsgesetz.
161. Unzulässigkeit von Befreiungen von der Unfall¬

versicherung nach dem Landarbeiterversicherungsgesetz inner¬
halb des Bundeslandes Wien.

162. Eichamtliche Behandlung des selbsttätig schaltenden
Meßgefäßes für flüchtige Flüssigkeiten „L' essenticlle" .

163. Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Griechen¬
lands zum Uebereinkommen über die Nutzbarmachung von
Wasserkräften , an denen mehrere Staaten beteiligt Find.

164. Abänderung des Zinsfußes für Zollstundungen.
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